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Der Förderverein Kindergarten Bann e.V. lädt ein zum 
 

 

Beginn 14.00 Uhr   Ende ca.17.00 Uhr 
 
 

Buntes Unterhaltungsprogramm mit folgenden Highlights: 
 

-> Mitmach-Zaubershow mit Zauberclown  
Zina Zamperini 

-> Erzähltheater und Bastelaktionen in der Bücherei 

-> Kinderschminken 
u.v.m. 

Für Getränke, Essen, Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt! 
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Notrufe
Polizei ......................................................... 110 + 0631/36914399
Feuerwehr ....................................................................................... 112
Krankentransport ....................................................................19222

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher 
Notfalldienst

Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und Feier-
tag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz
Die aktuelle Notfallnummer finden Sie unter www.zahn-
notfall-pfalz.de
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb die-
ser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für Not-
fälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst 
der Augenärzte Kusel/
Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl ist 
mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlossen.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)
Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke
im Internet: www.lak-rlp.de

Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der kom-
menden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt werden. Die 
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist jedoch 
darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes eine abso-
lute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst
für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 

Ramstein
Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustierarzt 
zu erfragen.

Weitere 
Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl  ............................Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

SAPV-Team Saarschleife
Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371-9998011, FAX: 06371-9999203
Mobil (Notfallnummer): ....... 0151-15963032

E-Mail: info.rp@sapv-saarschleife.de

Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung
für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige.
Bürgerhaus Landstuhl, Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Termine nur nach Vereinbarung
..............................................................................Tel.: 0631-41 47 230
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist 
wie folgt geöffnet:
Montags bis
Mittwochs

nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Verantwortlich: 
redaktioneller Teil:  Martina Drolshagen,
 Verlagsleiterin
Anzeigen: Joachim Wittich, Produktionsleiter

ImpressumHerausgeber: LINUS WITTICH Medien KG
Druck: Druckhaus WITTICH KG
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2 (Industriepark Region Trier, IRT)

Erscheinungsweise: wöchentlich 
Zustellung: Kostenlose Zustellung an alle  
Haushalte, Einzelbezug über den Verlag

Zentrale: Tel. 06502 9147-0, E-Mail: service@wittich-foehren.de
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Bann

Redaktionsschluss
KW 16 – Karfreitag

auf Freitag, 11.04.2025
KW 17 – Ostermontag

auf Donnerstag, 17.04.2025
KW 18 – Tag der Arbeit
auf Freitag, 25.04.2025

KW 22 – Christi Himmelfahrt
auf Freitag, 23.05.2025

KW 24 – Pfingstmontag
auf Freitag, 06.06.2025

KW 25 – Fronleichnam
auf Freitag, 13.06.2025

KW 40 – Tag der deutschen Einheit
auf Freitag, 26.09.2025

KW 51 – Vorweihnachtswoche
auf Freitag, 12.12.2025

KW 52/25 und KW 01/26
keine Erscheinung/Ausgaben entfallen

10:00 Uhr im Verlag
Später eingereichte Beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Lisa Weisbrod in der Bücherei Bann
Am Donnerstag, den 3. April um 16:00 Uhr ist es soweit!
Nach ihrem Bestseller Erfolg „Weißt du, wo die Liebe wohnt“
erschien das neue Buch von Lisa Weisbrod am 13. März 2025. Es trägt 
den Titel „Weißt du, wo sich das Glück versteckt?“. Diese Frage stelltLi-
lli ihrer Oma. Es gibt keine eindeutige Antwort, denn es gibt ja ganz 
unterschiedliche Schlüssel zum Glück.
Kurz nach der Erscheinung des Buches kommt nun die Autorin Lisa 
Weisbrod zu einer Lesung in unsere Bücherei in Bann.
Dazu seid ihr ganz herzlich eingeladen. Vielleicht finden wir das 
Glück ja auch in unserer Bücherei?
An diesem Nachmittag besteht auch die Möglichkeit das Buch bei ihr 
zu erwerben und von ihr signieren zu lassen.

Bann und ,,Seine„ Wurzeln:
Vernissage,,Alte Steinwerkzeuge“

Mit einer würdigen Einweihungsfeier – einer Art Vernissage, konnte 
der Schau- oder auch Museumsschrank mit den alten Steinwerkzeu-
gen im Haus der Vereine nun auch offiziell dem Publikum übergeben 
werden. Überraschend viele interessierte Bürgerinnen und Bürger 
waren an einem Sonntagmorgen gekommen, um diesem kleinen 
Festakt beizuwohnen. Nach den Begrüßungsworten des Bürger-
meisters Michael Klingel referierte der Vorsitzende der Freien Wäh-
lergruppe (FWG) Bann, Richard Roschel, über die Jahrhundertelange 
Geschichte des traditionellen Handwerks sowie der weit verbreiteten 
Landwirtschaft in der Gemeinde Bann. So zeugen auch heute noch 
größtenteils vergessene und verwachsene kleinere, wie auch grö-
ßere Natursteinbrüche im Gemarkungsgebiet vom regen Abbau von 
Steinquardern, wohl schon seit dem Mittelalter her.

Im Namen der FWG, aber auch Seitens der Gemeinde Bann, dankte 
er der Familie Gabriele und Wolfgang Langer von der,,Backmuhl“ für 
die Überlassung der Steinwerkzeugen aus dem Nachlass von Robert 
Heigel. Dieser hochangesehene und geschätzte Bauarbeiter dieser 
Zeitepoche hielt diese Werkzeuge bis zu seinem Tod hin in Ehren. 
Dankesworte gingen auch an FWG- und Gemeinderatsmitglied 
Roland Schmidt, welcher sich für den Bau eines zeitpassenden Vitri-
nenschranks bereiterklärte, wie auch an Stefan Hübner für die Elekt-
roinstallation der einzelnen Beleuchtungsmodulen. Mit der Auswahl 
des Standorts möchte man besonders den Grundschulkindern die 
Möglichkeit geben, sich während den Schulstunden einen Einblick in 
längst vergangene Handwerks-Fertigungstechniken zu verschaffen.

Kinder- und Jungen Chor Bann
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am Mittwoch, den 02.04.2025, findet im Gemeindehaus Bann, 
Kirchenstraße 4 (Sitzungssaal), um 20:00 Uhr, die Jahreshaupt-
versammlung des Kinder- und Jungen Chores Bann statt. Hiermit 
ergeht Einladung an alle Mitglieder*innen. Die Tagesordnung bein-
haltet unter anderem Neuwahlen. Über zahlreiches Erscheinen der 
Mitglieder*innen würde sich die Vorstandschaft freuen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Jahresbericht 2024 des 1. Vorsitzenden
4. Jahresbericht der Chorleiter
5. Kassenbericht 2024
6. Bericht der Kassenprüfung

Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft
7. Feststellung der Stimmberechtigung

(wahlberechtigt sind Mitglieder ab 14 Jahre)
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Änderungen in der Satzung in Paragraph:

§ 2 Aufgabe und Zweck (Zugangsvoraussetzungen für eine wei-
tere Chorgruppe)

10. Neuwahlen
11. Anträge
12. Jahresplanung und Termine
13. verschiedenes und Aussprache

Stefan Schweitzer, 1. Vorsitzender

Bännjer Landfrauen e.V.
Das Monatstreffen der Bännjer Landfrauen findet ausnahmsweise 
nicht am 1. Montag im Monat, sondern aus organisatorischen Grün-
den am Montag, den 31.03.2025 um 19.00 Uhr im Obst- und Garten-
bauverein Bann statt. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen der 
Mitglieder.
Wer sich über den Landfrauenverein Bann informieren möchte, ist 
ebenfalls herzlich willkommen.

Storchenpaare sind zurück

Foto: Arnold Germann

In Bann hört man wieder das 
Klappern der Störche, denn sie 
sind schon seit Februar wieder 
aus ihrem Winterquartier zurück-
gekehrt und ziehen über dem 
Dorf ihre majestätischen Kreise. 
Obwohl die „Pfalzwerke“ das 
Nest auf dem Strommast am Kin-
dergarten wegen des Gewich-
tes etwas zurückgebaut haben, 
wurde es sofort wieder von dem 
Storchenpaar besetzt und wie-
der ausgebaut. Auch das Nest am 
Landhotel „Zum Storchennest“ 
ist wieder besetzt und wird für 
die neue Brut hergerichtet. Leider 
blieben die beiden Neste in der 
Backmulde und am Ameisenhübel 
immer noch unbesetzt. Es ist zu 
hoffen, dass das Frühjahr nicht zu 
kalt und nass wird, damit die bei-
den Bännjer Storchenpaare in aller 

Ruhe ihre Eier ausbrüten und die Küken aufziehen können. (ge)
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Kindsbach

Kolpingkapelle Kindsbach
lädt herzlich zu ihrem 55. Osterkonzert ein

Das 55. Osterkonzert der Kolpingkapelle Kindsbach steht an.
Mit großer Vorfreude blicken wir auf diesen besonderen Abend und 
sind bereits mitten in den Proben. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren, und nun geht es in den Endspurt. In diesem Jahr erwar-
tet Sie nicht nur ein abwechslungsreiches musikalisches Programm, 
sondern auch einige spannende Neuerungen, die an diesem Abend 
erstmals enthüllt werden.
Datum: 20. April 2025
Uhrzeit: 20:00 Uhr
Ort: Mehrzweckhalle Kindsbach
Kartenverkauf: Jeden Mittwoch ab 18:00 Uhr im Musikerkeller der 

Kolpingkapelle Kindsbach
Preise: Erwachsene 10 € | Kinder 5 €
Wir freuen uns darauf, Sie bei unserem Konzert willkommen zu hei-
ßen und gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu erleben.

Krickenbach

FSV Krickenbach
Spielankündigung

D-Junioren:
Freitag, 28.03.2025:
FSV Krickenbach - SV Kohlbachtal/Ohmbachtal JSG 18:00 Uhr
Herren:
Sonntag, 30.03.2025:
FSV Krickenbach - TuS Gries 15:00 Uhr
Zusätzlich zu unserem Getränke- und Essensangebot am „Budche“ 
bieten wir am Sonntag Kaffee und Kuchen im Sportheim an.
Auf eure Unterstützung freut sich der FSV!

1. FCK Fanclub Krickenbach e.V.  
„Die Derschdiche“

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe Mitglieder des 1.FCK Fan Club Krickenbach,
wir laden Euch zu unserer Jahreshauptversammlung am Samstag, 
den 12.04.2025 um 18:00 Uhr im Sportheim des FSV Krickenbach 
recht herzlich ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Behandlung von Anträgen
9. Verschiedenes, Wünsche, Termine und Anregungen
Anträge zur Versammlung müssen bis spätestens 09.04.2025 
beim 1. Vorsitzenden Carsten Mänges schriftlich eingereicht 
werden.
Die Vorstandschaft freut sich darauf, viele Mitglieder begrüßen 
zu dürfen!

Der Vorstand
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Seniorentreff Krickenbach
Kommt zum Seniorentreff Kricckenbach!

In der Regel am 3. Montag im Monat treffen sich ab 14:00 Uhr Seni-
orinnen und Senioren Ü60 ab 14:00 Uhr zu einem bunt gemischten 
Miteinander im Protestantischen Gemeindesaal Krickenbach.
Dabei spielt die Konfession keinerlei Rolle. Wir verstehen uns als 
Ökumenischer Kreis. Wir beginnen unser Beisammensein meist mit 
einem geistlichen Impuls. Danach gibt es eine reichlich gedeckte 
Kaffeetafel und verschiedene Programmpunkte. Bei alledem bleibt 
genügend Gelegenheit zum Gespräch und zum gegenseitigen Aus-
tausch. Wir pflegen unsere warmherzige und heitere Gemeinschaft 
sehr und heißen neue Gäste stets herzlich willkommen!
Der Zugang zum Gemeindesaal ist auch von oben über das Wohnge-
biet „Auf dem Kleehügel“ möglich.
Unser nächstes Treffen ist nach Ostern am Montag, den 
28.04.2025 ab 14:00 Uhr.

Seniorentreff Krickenbach

Insektenhotel XXL  
am Fußweg zur Protestantischen Kirche

Dank der über die „Käferkarawane“ der Landeskirche beantragten 
Bundeszuschüsse für Tierschutz in Kirchengemeinden in Höhe von 
80% durften wir für unsere Protestantische Kirche in Krickenbach ein 
Insektenhotel XXL anschaffen, welches von der Krickenbacher Pres-
byterin Alexandra Hammes und ihrem Mann Prof.Dr. Stefan Ham-
mes in Eigenleistung aufgestellt wurde. Dafür sind wir sehr dankbar! 
Unser Dank gebührt auch Andreas Pecho für seine handwerklichen 
Tipps und die Spende von Zapfen als Füllmaterial für das Insekten-
hotel.

Insektenhotel XXL am Fußweg zur Protestantischen Kirche Krickenbach

Sickingenstadt Landstuhl

LLG Landstuhl
leistet in der Jugend Demokratiearbeit

Am letzten Freitag beschäftigte sich die LLG-Leichtathletiksparte wie 
auch der Rest Deutschlands um die anstehende Wahl der Bundesre-
gierung. Im Fokus stand die Demokratieförderung. 

Hierzu wurde der Bildungsauftrag in drei kognitiv-sportlichen Spie-
len aufbereitet. Das Würfelspiel diente der Kapitänwahl in den vier 
Staffeln, das darauffolgende Tic-tac-toe-Duell erbrachte den Teams 
Redezeit, um ihr favorisiertes Abschlussspiel à 20sek. überzeugend zu 
bewerben. Im dritten Spiel („Bälleklau“) entschied sich, wer a) Spiel-
leiter des Tages wurde und b) welche Interessengemeinschaft ihr 
Spiel durchsetzen konnte. Letztlich wurden unter Kompromissbereit-
schaft zwei der vier Favoriten ins Feld gebracht. Die Gewinnerteams 
wurden belohnt, die anderen Sportler mit Trostpreis gewürdigt.

Osterbasteln im DRK Centrum Landstuhl
Alle Kinder von 6 bis 14 Jahren sind ganz herzlich eingeladen, am 
Montag, den 14.04.2025, von 14:00 bis 16:00 Uhr beim Osterbasteln 
mitzumachen! Wir basteln zusammen coole Sachen für Ostern. Wo? 
Im DRK Centrum Landstuhl, Erdgeschoss, Raum „Roter Halbmond“, 
Am Feuerwehrturm 6, 66849 Landstuhl. Wenn du mitmachen möch-
test, melde dich bitte bei Frau Güldenfuß an. Du kannst sie anrufen 
unter 06371 921533 oder eine E-Mail an h.gueldenfuss@kv-kl-land.
drk.de schicken. Wir freuen uns auf dich!

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Kolpingsfamilie Landstuhl
Spieletreff

Am Sonntag, 30.03.2025, findet um 13:00 Uhr der nächste monatli-
chen Spieletreff für Jung und Alt im Kolpinghaus statt. Es werden ver-
schiedene Spiele vor Ort sein, aber es kann auch jeder eigene Spiele 
mitbringen. Wir freuen uns auf einen Nachmittag mit viel Spaß.

DRK Gesundheitskurse
Yogakurse in Landstuhl

Die neuen Yogakurse beim DRK in Landstuhl beginnen - sichern Sie 
sich jetzt Ihren Platz! Yoga fördert nicht nur die körperliche Fitness, 
sondern auch das seelische Wohlbefinden. Ob Anfänger oder Fort-
geschrittener, dieser Kurs bietet eine ideale Gelegenheit, Stress abzu-
bauen, die Flexibilität zu steigern und innere Ruhe zu finden.

Kursdetails:
Montags: 24. März bis 10.06.2025, 19:30 bis 20:45 Uhr
Dienstags: 25. März bis 11.06.2025, 17:00 bis 18:15 Uhr
Ort: DRK Centrum Landstuhl, Am Feuerwehrturm 6, 

2. OG, Raum 318 „Henry Dunant“
Kosten: 10 Kurseinheiten à 65,00 €
Anmeldung und Informationen bei Yoga-Lehrer Herr Dietmar Rampe, 
Tel. 0152 06360918. Weitere Gesundheitskurse des DRK Kreisverban-
des Kaiserslautern-Land e.V. finden Sie unter www.kv-kl-land.drk.de
Wir freuen uns auf Sie!

PWV Landstuhl
Wanderung durch die Moorniederung bei 

Kindsbach
Am Sonntag, den 6. April, veranstaltet die Ortsgruppe Landstuhl des 
Pfälzerwald-Vereins wieder eine informative Wanderung unter der 
Führung von Förster Bodo Mahl. Diesmal geht es auf einem Rund-
weg von ca. 5-6 km in die westpfälzische Moorniederung bei Kinds-
bach, wo wir einen Einblick in die geschichtliche Entwicklung dieser 
Gegend erhalten werden. Wir treffen uns um 14 Uhr in Kindsbach in 
der Eisenbahnstraße auf Höhe des Hauses Nr. 76 - dort ist die Abzwei-
gung zur Brücke über die A6 und ins Moor.
Nach der Wanderung ist ein gemeinsamer Ausklang in der Pizzeria 
Venezia in Kindsbach geplant. Zwecks besserer Planung bitten wir 
um Voranmeldung, entweder unter www.pwv-landstuhl.de/anmel-
dung oder via E-Mail an info@pwv-landstuhl.de
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Wanderung und einen schönen 
Nachmittag mit euch!

Linden

Theatergruppe Linden
Jahreshauptversammlung 2025

Am Donnerstag, den 20.03.2025 fand die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des Theatervereins Linden statt. Der Kassenwart und 
die Kassenprüfer baten um Entlastung und wurden entlastet. Schrift-
führer Uschi Speßhardt

Mittelbrunn

LandFrauen Mittelbrunner
Essen für die Seele - wie Essen unsere Stimmung 

und unser Wohlbefinden beeinflussen kann.
Kurs bei den Mittelbrunner LandFrauen
Ernährung und seelische Gesundheit - das ist ein Thema das uns alle 
angeht! Jeden Tag. Denn eine ausgewogene Ernährung ist das A und 
O für einen gesunden Körper. Und nicht nur das: Es ist nachgewie-
sen, dass eine gesunde Ernährung auch einen positiven Einfluss auf 
unsere Psyche hat. Ob heiße Schokolade, ein wärmender Eintopf oder 
ein süß-cremiger Nachtisch - das sind alles wahre Seelenwärmer! Sie 
wecken Glücksgefühle und geben uns nach einem anstrengenden 
Tag ein bisschen Seelenheil zurück. In diesem Kurs überrascht Sie 
unser erfahrener Kursleiter, Herr Laufer, mit Rezepten mit „Glücksfak-
tor“ - Zusammenstellungen, die einfach glücklich machen!
Außerdem verrät Herr Laufer, mit welchen Inhaltsstoffen wir unsere 
Stimmung aufhellen können. Natürlich gibt es auch Rezeptblätter 
sowie Kostproben zum Nachkochen daheim.
Dieser Kochkurs findet am 31. März 2025 um 19:00 Uhr im Gemein-
dezentrum in Mittelbrunn statt. Einladung ergeht an alle Personen 
die sich für dieses Thema interessieren.

Traditionsverein Mittelbrunn e.V.
Jahresempfang 2025

Am Sonntag, den 12.01.2025 fand der Neujahrsempfang 2025 mit 
Jubiläumsehrungen statt.
Friedrich Scherer, 2. Vorsitzender, begrüßte im Gemeindezentrum 
Mittelbrunn alle Mitglieder und Helfer, die tatkräftig für ein erfolgrei-
ches Jahr 2024 beigetragen haben.
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2. Totengedenken
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Berichte der Schießleiter und des Jugendleiters
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Verschiedenes
Wünsche und Anträge sind bis zum 21.03.2025 bei der Vorstand-
schaft einzureichen.

Der Vorstand der SSG Queidersbach

Heimat- und Kulturverein 
 Queidersbach e.V.

Arbeitseinsatz an der Grillhütte Queidersbach
Am Samstag, den 29. März 2025, ab 10:00 Uhr, findet an der Grillhütte 
am Falkenstein, in Queidersbach ein Arbeitseinsatz statt. Wir hoffen 
auf viele Teilnehmer, um die anliegenden Arbeiten zu erledigen. 
Willkommen sind sowohl Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins 
Queidersbach, als auch Nichtmitglieder als Helfer. Wir bedanken uns 
schon im Voraus bei allen, die bei diesem Arbeitseinsatz mithelfen.

FC Queidersbach e.V. 1932
Ergebnisse

TuS Landstuhl – FCQ Damen 0:1
FCQ – SV Nanz-Dietschweiler II 1:3

Nächste Spiele
Samstag, den 29.03.2025 um 17:00 Uhr
FCQ Damen – FC Brücken
Sonntag, den 30.03.2025 um 15:00 Uhr
SV Miesau – FCQ

Fanfarenzug „Sickinger Landsknechte“ 
Queidersbach e.V.

Einladung und Tagesordnung zur Mitgliederversammlung des 
Fanfarenzuges am Freitag, 28.03.2025 um 19:00 Uhr im Raum 
unter dem Gästehaus Felsenkopf in Queidersbach
TOP 1 Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
TOP 2 Lagerraum
TOP 3 Termine
TOP 4 Änderung des § 9 (Vorstand) der Vereinssatzung
TOP 5 Zukünftige Ausrichtung des Vereins
TOP 6 Anträge und Verschiedenes
Anträge sind bis spätestens Mittwoch, den 26.03.2025 schriftlich 
beim 1. Vorsitzenden einzureichen.

Der Vorstand

Schopp

Gemeindebücherei Schopp
Neues Angebot : Smartphone Hilfe

Smartphone Hilfe beim Bücherei-Café:

Sie besitzen ein Android Smartphone 
und haben Fragen zur Bedienung?
Unsere ehrenamtlichen 
Büchereimitarbeiter*innen helfen 
Ihnen gerne weiter. Bringen Sie einfach 
ihr Smartphone zum Büchereicafé mit 
und sprechen Sie uns an!

Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle, auch diejenigen, 
die keinen Leseausweis haben. Das nächste Büchereicafé findet am 
Mittwoch, den 02.04.2025 von 15:00 - 18:00 Uhr statt.
Wir freuen uns auf viele Besucherinnen

Herzliche Grüße
Das Team der Gemeindebücherei Schopp

Unseren Bestand können Sie bequem von zu Hause in unserem 
Online-Katalog recherchieren: https://www.bibkat.de/schopp/
Folgt uns auch auf: Facebook: Gemeindebücherei Schopp
Instagram: buch_schopp

Er bedanke sich bei allen für Ihre Hilfe und Unterstützung und 
wünschte allen einen schönen und geselligen Abend bei Speis und 
Trank.
Der Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen für die zehnjährige 
Mitgliedschaft.
Diese konnte an Lina und Luisa Stein verliehen werden.
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre treue Mitgliedschaft.

v.li. : Lina Stein Friedrich Scherer, Luisa Stein

Verein der Hundefreunde  
Mittelbrunn e.V.

Einladung zum Frühlingsfest im Bürgerhaus 
Mittelbrunn

Der Verein der Hundefreunde Mittelbrunn e.V. lädt herzlich ein! Die-
ses Jahr feiern wir unser Frühlingsfest zum ersten Mal im Bürgerhaus 
Mittelbrunn und freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag 
mit Euch.
Wann: Sonntag, 06.04.2025
Wo: Bürgerhaus Mittelbrunn
Beginn: Ab 10 Uhr mit einem geselligen Frühschoppen
Ab 12 Uhr bieten wir ein leckeres Mittagessen: Schnitzel, Pom-
mes und Salat. Anschließend gibt es Kaffee und selbstgebackenen 
Kuchen.
Hinweis: Du willst sicher sein, dass noch ein Schnitzel für dich da ist? 
Dann bis zum 04.04.2025 vorbestellen! 06371 5992482 – Andreas 
Lang oder unter vdh.mittelbrunn@gmx.de.
Wir freuen uns auf eur Kommen und darauf, gemeinsam mit Euch 
den Frühling zu begrüßen!

Queidersbach

Sportschützengilde Queidersbach

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung

am 28.03.2025 um 19 Uhr
Liebe Mitglieder der Sportschützengilde Queiders-
bach!

Wir laden euch zu unserer Jahreshauptversammlung am Freitag, 
28.03.2025, um 19:00 Uhr in unserem Schützenhaus recht herzlich 
ein.
Die Tagesordnungspunkte sind:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
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1. Basar „Rund ums Kind“ in Stelzenberg
Der Förderverein der KiTa Stelzenberg und der Elternausschuss laden 
ein zum 1. Basar „Rund ums Kind“ in Stelzenberg.

Sonntag, 30.03.2025
im Bürgerhaus Stelzenberg

13:00 bis 16:00 Uhr
Es werden Kaffee, Kuchen und kalte Getränke angeboten. Zum Ver-
zehr vor Ort oder zum Mitnehmen.
Alle Tische sind bereits vergeben!
Der Erlös aus Tischmiete und Bewirtung geht zu Gunsten der KiTa 
Stelzenberg.

TV Stelzenberg 1894 e.V.
Abteilung Tischtennis:  

Showdown am letzten Spieltag
Bezirksliga TTC Kreimbach-Kaulbach II - TVS I   9:4
Den überraschenden Punktgewinn aus dem letzten Heimspiel gegen 
den bereits feststehenden Meister konnte der TVS gegen den Tabel-
lenzweiten leider nicht wiederholen. Im Spiel gegen den TTC musste 
das Team zudem ohne seine etatmäßige Nummer Zwei, Oli Wagner, 
antreten.
Nach den Eingangsdoppeln lag der TVS mit 1:2 zurück. In den 
anschließenden Einzeln setzte sich der TTC zunehmend ab und 
baute die Führung auf 5:1 aus. Hoffnung keimte nochmals auf, als 
Kieferling, Kettenring und Bönsch auf 4:6 verkürzen konnten. Doch 
der TTC, der bereits als zweiter Aufsteiger in die Bezirksoberliga fest-
steht, ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.
Bönsch (1), Werner (-), Kieferling (1), Kadi (-), Kettenring (1), Demmere 
(-); Bönsch/Kieferling (1), Werner/Kadi (-), Kettenring/Demmere (-)
Damit kommt es für den TVS am letzten Spieltag im Heimspiel gegen 
die SG Hochspeyer zu einem „Endspiel“. Um die drohende Relegation 
und damit den möglichen Abstieg in die Bezirksklasse noch abzu-
wenden, muss das Team hier dringend punkten.
Der TVS hofft auf die Unterstützung seiner Fans.
Kommt und unterstützt Euren TVS!
Vorschau
Fr., 28.03. 20:00 Uhr TVS I - SG Hochspeyer II
So., 30.03. 9:30 Uhr TVS III - TuS Hirschhorn III

Trippstadt

TSG 1904 Trippstadt
Ergebnisdienst Aktive und weitere Termine

1. Mannschaft:
21. Spieltag: FC Fehrbach – TSG Trippstadt 0:7 (Halbzeit 0:3)
Gegen das Tabellenschlusslicht konnte unser Team einen verdienten 
Sieg nach Haus fahren. Zur Pause stand es bereits 3:0.
Torschützen:
1x Luca Röckel
2x Leander Gerhards
1x Laurenz Antes
1x Riccardo Leis
1x Norman Riedl
1x Maurice Mages
2. Mannschaft:
15. Spieltag: SG Frankenstein/Weidenthal – SG Trippstadt/
Schmalenberg II 2:3
In einem munteren Spiel konnte unsere Zweite zwei Rückstände aus-
gleichen und am Ende sogar das Spiel für sich entscheiden.
Torschützen:
1x Antonius Bröhl
1x Marc Nauert
1x Jörg Rieder
Die nächsten Spiele der 1. Mannschaft:
Sonntag, 30.03., 15:15 Uhr, in Schmalenberg gegen Schönenberg
Sonntag, 06.04., 15:00 Uhr, in Alsenborn
Die nächsten Spiele der 2. Mannschaft:
Sonntag, 30.03., 13:15 Uhr, in Schmalenberg gegen den SV Wie-
senthalerhof II
Sonntag, 06.04., 13:15 Uhr, in Siegelbach

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Rückschau „5 nach halb... Kreuzweg-Wanderung“ im 
Schopper Wald

Am 23. März 2025 versammelte sich eine Gruppe von über 20 Per-
sonen sonntagmorgens um 8:35 Uhr zur inzwischen traditionellen 
„5 nach halb...Kreuzweg-Wanderung“ auf dem Vorplatz der Protes-
tantischen Kirche Schopp, um an 1+6 Stationen im Schopper Wald 
oberhalb des Rotbrunnens ein Stück weit entlang dem Sportlehr-
pfad Schopp dem Leidensweg Jesu nachzuspüren. Die Haltepunkte 
hießen „Durst“, „Reinwaschen“, „Hinfallen“, „Mitleiden“, „Anpacken“, 
„Verschenken“ und „Aufstehen“. Nach der gut 1-stündigen Wande-
rung erwartete die Wandergruppe ein reichhaltiges Frühstück im 
Gemeinderaum, welche das gut eingespielte Küchenteam liebevoll 
vorbereitete. So ergab sich noch die Gelegenheit zur Stärkung von 
Leib und Seele bei wohltuenden Gesprächen. Herzlichen Dank allen, 
die das Frühstück vorbereitet und mitgeholfen haben!

Treffpunkt Kreuzwegwanderung am 23. März 2025 - Protestantische Kir-
che Schopp

Küchenteam - Frühstück zur Kreuzwegwanderung - Protestantischer Ge-
meinderaum Schopp

Stelzenberg

An alle Vereine
Bitte beachten: Gestaltete Hinweise auf 

Veranstaltungen
Wir weisen darauf hin, dass gestaltete viertel-, halb- oder ganzsei-
tige Plakat-Ankündigungen der Vereine 1x kostenlos (1/4 Seite) 
veröffentlicht werden. Jede weitere Veröffentlichung ist kosten-
pflichtig.
Nehmen Sie hier bitte Kontakt mit dem Verlag auf (06502 9147-
300).
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Herzliche Einladung zum 
Seniorennachmittag in Queidersbach

Wann: Dienstag, 08.04.2025 
um 14:00 Uhr

Wo: Pfarrheim 
Queidersbach

Was: Wir beginnen wie 
gewohnt mit einem 
Gottesdienst, danach 
lassen wir uns Kaffee, 
Kuchen und belegte 
Brote schmecken.

Das Team vom Seniorennachmittag freut sich über viele Gäste und 
Besucher. Wir wollen uns bei frühlingshaftem Flair austauschen, 
gemeinsam lachen und plaudern und einen schönen Nachmittag 
erleben mit der Vorfreude auf Ostern.
Wer gerne abgeholt werden möchte, der meldet sich bitte bei Fr. 
Maria Appel Tel.: 063 71 – 15158
Bis bald ... wir sehen uns am Seniorennachmittag.

(moan)

Kath. Kirchengemeinde  
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 30.03.2025
9:30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 06.04.2025
9:30 Uhr Heilige Messe für Irma und Claus Mühlberger
Sonntag, 13.04.2025
9:30 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 17.04.2025
19:00 Uhr Feier des letzten Abendmahles
Gottesdienste in Maria Schutz:
Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet und befindet sich in den Räumen des Rathauses, Steiggasse 
12. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306 
9929746.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631 341210.
E-Mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Namen Jesu, Landstuhl

Samstag, 29.03.2025
16:00 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Beichtgelegenheit
17:30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
17:30 Uhr Hauptstuhl, St. Ägidius, Vorabendmesse
Sonntag, 30.03.2025
09:00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Heilige Messe
10:30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
10:30 Uhr Landstuhl St. Markus, Heilige Messe, musik. gest. vom 

Kirchenchor St. Markus
18:00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Monatliches Jahrgedächtnis
Das monatliche Jahrgedächtnis der Verstorbenen der letzten 10 
Jahre im Monat März wird am Freitag, 28.03.2025 um 18:00 Uhr in 
der Hl. Geist Kirche in Landstuhl gefeiert. Dazu herzliche Einladung.
Krankenkommunion
Folgende Termine sind für die Krankenkommunion im Monat April 
2025 vorgesehen:
1. Donnerstag, 03.04.2025 in Bruchmühlbach (nachmittags)
2. Freitag, 04.04.2025 in Landstuhl Stadt (vormittags)
3. Freitag, 04.04.2025 in Kindsbach (vormittags)
4. Samstag, 05.04.2025 in Landstuhl-Atzel und Mittelbrunn (vormit-

tags)
5. Mittwoch, 09.04.2025 in Hauptstuhl (vormittags)

Spielankündigung - Doppelspieltag in 
Schmalenberg

Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Einladung zum Fastengottesdienst  
für die ganze Familie

am 06.04.2025 um 10:30 Uhr, in Linden
Wir möchten ganz herzlich alle Gemeindemitglieder zu unserem 
Familiengottesdienst in der Fastenzeit einladen! Die Kinder der 
Kita „Freunde Jesu“ und die Kommunionkinder aus Linden, freuen 
sich darauf, ihn mitzugestalten. Die Vorschulkinder werden uns die 
Geschichte von der „Verwandlung im Verborgenen“ vorspielen.
Wann? Sonntag, 06.04.2025 um 10:30 Uhr
Wo? Katholische Kirche in Linden
Im Anschluss gibt es ein leckeres Fastenessen, „Hoorische mit Speck-
soße“ im Pfarrheim.
Ab 12:30 Uhr gibt es vom Elternausschuss noch „Kuchen to go“, falls 
Ihr noch etwas Süßes für zu Hause mitnehmen möchtet. Der Kuchen 
wird auf Spendenbasis angeboten.
Wir freuen uns auf euch!

Das Kita Team, die Kinder und der Elternausschuss der Kita Freunde 
Jesu, Linden
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Ehemaliges Pfarramt Mittelbrunn
Donnerstag, 27.03.2025
16:00 Uhr: Konfirmandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus in 

Mittelbrunn
Freitag, 28.03.2025
15:00 Uhr: Präparandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus in Mit-

telbrunn
Samstag, 29.03.2025
18:00 Uhr: Gottesdienst in Knopp, Feuerwehrhaus
Mittwoch, 02.04.2025
10:30 Uhr: Gottesdienst in der Schernau
Donnerstag, 03.04.2025
16:00 Uhr: Generalprobe des Konfigottesdienstes auf dem Tie-

rerlebnishof in Gerhardsbrunn
Weltgebetstag 2025 in Obernheim-Kirchenarnbach-Neumühle 
gefeiert
Zum diesjährigen WGT, der von den Frauen der Cookinseln, gestaltet 
wurde, trafen sich im protestantischen Gemeindehaus in Obernheim 
Frauen aus allen Ortsteilen, sowie aus umliegenden Gemeinden. Mit 
Musik und einer Blume wurde jede begrüßt. Im wunderschön deko-
rierten Gemeindesaal erzählte zunächst Stephanie Nolte Interessan-
tes von den Cookinseln mit Bildern aus dem weit entfernten Land. 
Anschließend feierten wir gemeinsam Gottesdienst mit Texten und 
Liedern von den Cookinseln. Danach waren alle eingeladen zu einem 
Buffet kulinarischer Köstlichkeiten aus der Südsee. Allen Mitwirken-
den und Teilnehmern ein ganz herzliches Dankeschön für diesen 
schönen Abend, ohne euch wäre dies nicht möglich. Besonderen 
Dank auch für die Kollekte, die Frauen und Familien auf der ganzen 
Welt hilft, ein besseres Leben zu führen.
Pfarrerin Stephanie Nolte
Kirchenstr. 12a
66851 Mittelbrunn
0637 117246
e-mail: Stephanie.Nolte@evkirchepfalz.de

Pfarrbüro
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Landstuhl
 (Luitpoldstr. 10):
Montag-Donnerstag von 09:00 - 12:00 Uhr und freitags von 14.00 - 
17:00 Uhr.
Telefon: 06371 6198950, E-Mail: pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.de

Katholische Kirchenchorgemeinschaft 
Krickenbach - Queidersbach

Die nächste Singstunde der katholischen Kirchenchorgemeinschaft 
Krickenbach - Queidersbach findet am kommenden Dienstag, 
01.04.2025, Beginn um 19:30 Uhr im Jugendheim in Krickenbach 
statt.
Interessierte „Neu“ - Sängerinnen und Sänger sind jederzeit herzlich 
willkommen.

Kath. Kirchengemeinde St. Bonifatius 
Schopp in der Pfarrei Heiliger  

Franziskus, Queidersbach
Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten und 

Veranstaltungen
Mittwoch, 26. März 2025
18:30 Uhr Heilige Messe
Freitag, 28. März 2025
19:00 Uhr Kreuzwegandacht
Freitag, 04.04.2025
19:00 Uhr Kreuzwegandacht
Palmsonntag, 13.04.2025
11:00 Uhr Amt - dazu laden wir jetzt schon ein und haben 

Buchssträuße wieder vorbereitet.
Stammtisch
am Dienstag, 1. April, um 18:00 Uhr. Dazu sind Alle eingeladen, denen 
das Leben in der Kirchengemeinde etwas bedeutet!
Seniorennachmittag
Wir treffen uns am 7. April um 14:30 Uhr und laden dazu ganz herz-
lich ein!
Seniorensport
Letzter Termin im März: Mittwoch, 26., 16:15 Uhr, 1 volle Stunde!
Es gibt es noch, das Ehrenamt!
Da es in Schopp einen Shuttle gibt, haben wir zaghaft angefragt, ob 
jemand die Senioren ab und an in die „Stadt“ fahren könnte. Der für 
den Shuttle verantwortliche Herr Marco Hauck hat sich freundlicher-
weise dazu bereit erklärt!
Unser Bürgermeister, Herr Dr. Nahlenz, hat dem Projekt zugestimmt 
und sogar die Kostenübernahme durch die Gemeinde zugesagt. 
Ganz herzlichen Dank!
Unsere Senioren sind fast alle verwitwet und können selbst nicht 
mehr fahren. Jetzt werden in der Regel 7 bis 8 Frauen in jeder zwei-
ten Woche nach Kaiserslautern chauffiert. Ist das nicht wunderbar! 
Das bringt uns 100 % mehr Lebensfreude! Ein großes Dankeschön 
Herrn Hauck!

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 
Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 
von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, 30.03.2025, 
17:00 Uhr in der ev. Kirche Trippstadt
Kirchenchor: probt dienstags ab 19:00 Uhr
Posaunenchor: probt donnerstags ab 19:00 Uhr
Präparandenstunde: Freitag, 28.03.2025, 16:00 Uhr in Mölsch-

bach
Konfirmandenstunde: Freitag, 04.04.2025, 16:00 Uhr in Tripp-

stadt
Presbyteriumssitzung Mittwoch, 26.03.2025, 19:00 Uhr in 

Mölschbach
Kontakt Pfarrerin Höflich:
Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 0630 6329
Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

EFG „Kirche am Rathaus“ 
EvangelischFreikirchlichhe Gemeinde

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten!
10:00 Uhr Sonntagsgottesdienst

anschließend Kaffee + Keks
Montags 19:00 Uhr
Hauskreis Am Rathaus 5 Landstuhl
Hier treffen sich Menschen aus verschiedenen Gemeinden + Kon-
fessionen. Wir lieben und leben Unterschiedlichkeiten - dennoch 
gemeinsam.
Montags 19:30 Uhr
Hauskreis in Waldmohr
Jugend 15-25 Jahre
jeden Sonntag ab 13:00 Uhr
- gemeinsam kochen - Mittagessen - biblische Texte kennenlernen
www.baptisten-landstuhl.de, Kontakt: bruno@efg-landstuhl.de
„Kirche am Rathaus” Am Rathaus 5 66849 Landstuhl
Wir freuen uns auf viele Begegnungen!

Protestantische Kirchengemeinde 
Landstuhl-Atzel

Bann, Landstuhl-Atzel, Oberarnbach
Gottesdienst Bann: Haus der Vereine, 1. und 3. Samstag, 18:00 Uhr.
Gottesdienst 
Landstuhl-Atzel:

Pauluskirche, jeden Sonntag, 10:30 Uhr mit 
Kindergottesdienst, anschließend Kaffeetreff.

Gottesdienst 
Oberarnbach:

Martin Luther-Kirche, sonntags 9:15 Uhr.

Musikteam: Mittwochs, 17:00 Uhr, Pauluskirche Landstuhl-
Atzel. Neue Sängerinnen und Sänger sind will-
kommen.

Männerkreis: Letzter Freitag im Monat, 19:00 Uhr.
Bibelgespräch: 1. Dienstag im Monat, 17:30 Uhr.
Café Kirchenkuchen: 1. und 3. Mittwoch im Monat, 14:00 - 17:00 

Uhr. Nächster Treff: 2. April, 14:00 Uhr. In der 
Karwoche am 16.04. bleibt das Mittwochs-
Café geschlossen. (bor.)

Prot. Kirchengemeinde  
Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum Sonntag Lätare (4. Sonntag in 
der Passionszeit)

Wochenspruch: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
(Johannes 12,24)
Sonntag, 30. März 2025
9:30 Uhr Schopp, mit Taufe
10:30 Uhr Krickenbach, mit Taufe
Jeden Tag zum Anhören - Osterkalender 2025 - 21 Kapitel des 
Johannesevangeliums - am 1. April geht’s los!
Wir starten am 1. April ein großes Experiment. Wir lassen die Bibel 
lebendig werden. Ganz viele Menschen unserer Kirchengemeinde - 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen 11 und 81 Jahren - 
haben in den vergangenen Tagen zuhause einzelne Bibelkapitel oder 
Teile davon aus dem Johannesevangelium mit ihrem Smartphone 
aufgesprochen und mir die Sprachdateien zugeschickt. Ich habe 
alle Tondateien am Schneidetisch bearbeitet und als Playlist „Oster-
kalender 2025“ auf YouTube hochgeladen. Zu hören ist ab dem 1. 
April jeden Tag ein Kapitel mehr aus dem Johannesevangelium bis 
zum Ostermontag, der in diesem Jahr ausgerechnet auf den 21. April 
fällt. Exakt so viele Kapitel hat das Johannesevangelium. Sie dürfen 
für jeden Tag im Osterkalender ein neues Kapitel anhören. Gehen Sie 
dazu bitte auf YouTube und geben Sie „Schopp-Linden-Krickenbach“ 
ein, so gelangen Sie zu unserem YouTube-Kirchenkanal und zum 
Osterkalender. Allen, die mitgemacht haben - besonders den zahl-
reichen Präparand*innen und Konfirmand*innen - aber auch allen 
anderen möchte ich ganz herzlich danken!

Ihr/Euer Pfarrer Wolfgang Hust

Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 0630 
7395, E-Mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: www.dekanat-alsen-
zundlauter.de
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Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind möglich. Zur Termin-
absprache und Kontaktaufnahme melden Sie sich gerne entweder 
telefonisch über Telefonnummer 06371-9548707 (Büro/Anrufbeant-
worter) oder per Mail an buero@marcus-klein.info.

Ev. Freikirche – Calvary Chapel 
Kaiserslautern e.V.

Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Sonstige Mitteilungen

  

Kurse im April 
Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene: 
ab 26.03. mittwochs 18:00-19:30 in Landstuhl 
Gymnastikhalle Sickingen-Gymnasium 
ab 01.04. dienstags 19:15-20:45 in Mittelbrunn 
Evangelisches Gemeindehaus 
Hormon-Yoga für innere und äußere Balance: 
samstags 05.04. und 12.04.25  
10:00 Uhr- 14:00 Uhr, Gymnastikhalle Sickingen-
Gymnasium Landstuhl 
Die Kraft der Ätherischen Öle: 
Montag 28.04. 17:00-19:00, BBS Landstuhl 
Cafe Italiano 
ab Dienstag 29.04. 19:00-20:30, BBS Landstuhl 

 
Infos und Anmeldung auf der Internetseite 

www.kvhs-kaiserslautern.de 

Gemeindeschwester plus
Andrea Rihlmann
Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im Lan-
desprogramm
Gemeindeschwester plus

Telefon: 0631/7105-333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de

Persönlicher Kontakt nach vorheriger telefonischer Absprache

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bür-
gerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. 
Die persönlichen Gespräche können im Wahlkreisbüro, Schloßstr. 4, 
in Landstuhl stattfinden. Ebenso kann die Sprechstunde telefonisch 
oder auch vor Ort erfolgen. Termine können gerne vorab unter der 
Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-schaeff-
ner.de, vereinbart werden.

Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. 

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Nachruf
Der CDU-Ortsverband Trippstadt-Stelzenberg trauert um 

Günther Peters 
der am 07.03.2025 nach langer Krankheit verstorben ist.
Er war sehr hilfsbereit und engagiert.
Mit viel Sachverstand und Bürgersinn hat er als Vertreter 
unserer Partei auch im Gemeinderat und in Ausschüssen  
mitgewirkt. 

Der Familie sprechen wir unsere Anteilnahme und unser 
Mitgefühl aus.
Horst Dillenkofer
Vorsitzender 

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Die Trauerdanksagung in Ihrem Mitteilungsblatt. 
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Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amts-
blatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer  ......................................... 0631/369-2224
E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Frau Luisa Müller .....................................................Telefon: 0631-369-14320
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffnungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, 
ist wie folgt geöffnet:
Montags bis Mittwochs nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags ganztägig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke 
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der gesamten Ver-
bandsgemeinde Landstuhl  ............................................Tel.: 06371/912250

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ...........................................Tel.: 06371/912250

Forstamt Kaiserslautern
Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
Zuständig für alle Privatwälder in der Gemarkung Bann, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Öffnungszeiten Cubo-Sauna
Geöffnet ist die Sauna wie gewohnt zu folgenden 
Zeiten:
Dienstag-Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr
Freitag und Samstag 10:00 - 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertage 10:00 - 20:00 Uhr
Bitte beachten: Die Saunazeit endet 30 Minu-
ten vor Schließung!!

Öffnungszeiten - Sprechstunden

Besuche in der Verwaltung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindever-
waltung Landstuhl stehen Ihnen zu den jeweils üblichen Öffnungs-
zeiten, grundsätzlich auch ohne vorherige Terminvereinbarung, zur 
Verfügung. Zur Vermeidung von Wartezeiten empfehlen wir Ihnen 
jedoch, die Möglichkeit der Terminvereinbarung zu nutzen.
Die einzelnen Dienststellen sind wie folgt zu erreichen:
Das Rathaus in der Kaiserstraße 49 in Landstuhl, 06371/83-0
Das Standesamt in der Kirchenstraße 41 in Landstuhl, 06371/83-121 
oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de.
Die Verbandsgemeindewerke und die Stadtwerke Landstuhl in 
der Bahnstraße 80 in Landstuhl, 06371/83-300 oder vorzugsweise 
online unter www.landstuhl.de.
Das Einwohnermeldeamt in der Bahnstraße 80 und die Sprechstun-
den der Ortsgemeinden, 06371/83-125 oder vorzugsweise online 
unter www.landstuhl.de.

Öffnungszeiten Schul- und Sozialverwaltung
Die Schul- und Sozialverwaltung ist mit Ausnahme der Donners-
tage täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Donnerstags ist von 
08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An den anderen Nachmittagen besteht 
jedoch die Möglichkeit Termine nach Vereinbarung wahrzunehmen.

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr (gerade Woche)
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr (ungerade Woche)
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr (gerade 
Woche)
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr (ungerade Woche)
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr (gerade Woche)
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr (ungerade 
Woche)
Ab 01.02.2021 nach telefonischer oder online Terminvereinbarung
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über  ........................................Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde Landstuhl Julia Ohnesorg

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten Julia Ohnesorg
Donnerstags nach Vereinbarung im Rathaus, Kaiserstraße 49, Land-
stuhl, Zimmer 127 (1. OG)
Tel. 06371 / 83110, Mail: gleichstellung@vglandstuhl.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration des 
Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 16:00 bis 
18:00 Uhr oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 
0173/2387888 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytalimakis 
in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kaisers-
lautern, Zimmer 203 statt.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Friedhofsamt: friedhof@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme 

bitten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten 
Word97-2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-
PDF an uns zu senden.Die Größe einzelner Emails darf 7 MB 
nicht überschreiten.
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Stiftung
 „VG Landstuhl hilft“

Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wurde im Jahr 2022 gegründet 
und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige und mildtätige 
Stiftungszwecke im Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl mit 
ihren Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stel-
zenberg, Trippstadt und der Sickingenstadt Landstuhl zu unter-
stützen, insbesondere
• des öffentlichen Gesundheitswesens
• der Jugendhilfe
• der Altenhilfe
• von Kunst und Kultur
• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
• der Bildung und Ausbildung
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• des Wohlfahrtwesens
• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuerschutzes
• des Sports
• der Heimatpflege und Heimatkunde
• mildtätiger Zwecke sowie
• des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten gemeinnüt-

ziger und mildtätiger Zwecke.
Helfen auch Sie uns, die gemeinnützigen, mildtätigen, sozialen 
und ehrenamtlichen Einrichtungen und Institutionen in unserer 
Verbandsgemeinde zu unterstützen.
Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wird im Rahmen des Konzeptes 
der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kaiserslautern“ geführt.
Bitte spenden Sie jetzt online! Jede Spende hilft!

Den QR-Code einfach über die Fotofunktion 
des Smartphones scannen oder alternativ die 
Startseite www.stiftergemeinschaft.de aufru-
fen, über das Suchfeld die Stiftung finden und 
dort spenden.

Jetzt kostenlos registrieren 
und Redakteur werden!

→ meinwittich.wittich.de

Unser Herz 

schlägt 

lokal!

Verbandsgemeinde

Landstuhl

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder der Werksausschüsse der Eigenbetriebe Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf

Donnerstag, den 27.03.2025, 17:30 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Grundsatzbeschluss Trinkwasser- und Entwässerungsmaßnah-

men im Zuge Stadtumbau Landstuhl Bauabschnitt 4;
2 Grubenentleerung & Schlammtransport
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung
3.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
4 Bestellung einer Dienstbarkeit in der Gemarkung Krickenbach
5 Bestellung einer Dienstbarkeit in der Gemarkung Queidersbach
6 Grundstückskauf der Grundstücke in der Gemarkung Krickenbach
7 Grundstückskauf der Grundstücke in der Gemarkung Krickenbach
8     Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung
8.2 Mitteilungen der Verwaltung
Landstuhl, den 17.03.2025
In Vertretung
Im Original gezeichnet
Nicole Meier
Erste Beigeordnete
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Bekanntmachung
Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates wurden zu einer Sitzung 
eingeladen auf

Donnerstag, den 27.03.2025, 18:30 Uhr,
im großen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit integriertem Land-

schaftsplan, Beschlüsse über die Aufstellung und Durch-
führung des Bauleitplanverfahrens, der Beteiligung der 
Öffentlichkeit, der Behörden u. Träger öffentl. Belange

2 Neuaufstellung Teil-Flächennutzungsplan „Erneuerbare Ener-
gien“; Beschlüsse über die Aufstellung und Durchführung des 
Bauleitplanverfahrens, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden u. Träger öffentl. Belange

3 Implementierung eines Kommunalen Energiemanagements 
für die Verbandsgemeinde Landstuhl

4 Neubeschaffung von einem Mehrzweckfahrzeug
4.1 Neubeschaffung von einem Mehrzweckfahrzeug 3 (MZF 

3) für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl, 
Wehreinheit Schopp (Los 1 Fahrgestell und Aufbau)

4.2 Neubeschaffung von einem Mehrzweckfahrzeug 3 (MZF 
3) für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl, 
Wehreinheit Schopp (Los 2 Beladung)

5 Teilnahme an der Bündelausschreibung Strom (Lieferjahre: 
2026-2028) Rathaus Verbandsgemeinde Landstuhl, CUBO/
NEB & Realschule Plus Queidersbach

6 Berufung eines Mitgliedes des Inklusionsbeirats der VG Land-
stuhl zur Teilnahme an den Sitzungen des Inklusionsbeirats 
des Landkreises Kaiserslautern

7 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
7.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
7.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
8 Mietvertrag Bahnhof Schopp
9 Grundstückskäufe
9.1 Grundstückskauf der Grundstücke in der Gemarkung Kri-

ckenbach
9.2 Grundstückskauf der Grundstücke in der Gemarkung Kri-

ckenbach
10 Bestellung von Dienstbarkeiten
10.1 Bestellung einer Dienstbarkeit in der Gemarkung Queiders-

bach
10.2 Bestellung einer Dienstbarkeit in der Gemarkung Kricken-

bach
11 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
11.1 Mitteilungen der Verwaltung
11.2 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)

Landstuhl, den 24.03.2025
gez.

Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.

Bekanntmachung für alle 
Ortsgemeinden und die 

Sickingenstadt Landstuhl
Pflegearbeiten an den Rasengräbern

Auf dem Friedhof der Ortsgemeinden und der Sickingenstadt 
Landstuhl werden die Nutzungsberechtigten der Rasengrabstät-
ten/Rasenurnengrabstätten gebeten, die Grabstätten bis zum 
25.04.2025 abzuräumen.
Wir bitten Sie, Grabschmuck sowie auch Blumen komplett her-
unterzunehmen.
Falls Sie, bis zur der oben genannten Frist nicht tätig geworden 
sind, wird die Ortsgemeinde die Grabstätten selbst abräumen 
und den Grabschmuck beseitigen.
Es wird auch zukünftig gebeten keinen Grabschmuck mehr 
abzulegen.

Landstuhl, den 24.03.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

66849 Landstuhl
-Friedhofsverwaltung-

Bekanntmachung der 
Grünlandkartierung

 im Landkreis Kaiserslautern

Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz in Mainz (LfU) wird 
in der Zeit zwischen April und Oktober 2025 eine Erfassung der 
schützenswerten artenreichen und blumenbunten Wiesen und 
Weiden im Landkreis Kaiserslautern durchführen. Dabei geht es 
besonders um artenreiche, extensiv genutzte Grünlandberei-
che, die durch das Landesnaturschutzgesetz geschützt sind. Sie 
sind Lebensräume einer großen Vielzahl spezialisierter Arten aus 
den Gruppen der Amphibien, Vögel, Spinnen, Heuschrecken, 
Schmetterlinge und weiterer Insekten. Artenreiches Grünland 
ist jedoch selten geworden und ist wegen seiner Seltenheit und 
seiner hohen Bedeutung für die biologische Vielfalt gesetzlich 
geschützt. Nicht zuletzt schätzen Ausflügler, Wanderer und Spa-
ziergänger die bunte Blütenpracht, die duftenden Kräuter, die 
Schmetterlinge und Grashüpfer als besonderen Naturgenuss im 
Frühling und Sommer.

Die Grünlandkartierung wird von erfahrenen Expertinnen und 
Experten (= Kartierende) durchgeführt. Sie werden allerdings nur 
diejenigen Grünlandflächen lagegenau erfassen, die eine beson-
dere ökologische Qualität besitzen. Diese ist beispielsweise dann 
gegeben, wenn charakteristische Pflanzenarten mit einer ent-
sprechenden Häufigkeit auf den Wiesen und Weiden nachgewie-
sen werden. Die geprüften Ergebnisse der Grünlandkartierung 
werden im Laufe des Jahres 2026 im Landschaftsinformations-
system der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter 
https://naturschutz.rlp.de veröffentlicht.

Nach § 2 Abs. 3 des Landesnaturschutzgesetzes dürfen die 
Kartierenden alle Grundstücke betreten, wenn die Eigentü-
merinnen, Eigentümer oder Nutzungsberechtigten vorher in 
ortsüblicher Weise über die Mitteilungsblätter der Verbands-
gemeinden benachrichtigt wurden. Nach Veröffentlichung im 
Mitteilungsblatt erfolgt keine individuelle Benachrichtigung 
mehr. Das Landesamt für Umwelt bittet hierfür um Verständnis. 
Die beauftragten Kartierenden tragen entsprechende amtliche 
Bescheinigungen mit sich, die sie im Gelände vorweisen können. 
Die Bevölkerung, die Behörden und öffentlichen Stellen werden 
gebeten, dieses Vorhaben zu unterstützen.

Nähere Informationen zur Grünlandkartierung finden Sie hier:
https://lfu.rlp.de/natur/beobachtung-und-monitoring/biotop-
kartierung

www.wittich.de
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Sommerferienprogramm 2025: Sommerferienprogramm 2025: 
Aufruf zur Mitgestaltung durch Vereine, Aufruf zur Mitgestaltung durch Vereine, 

Gruppen und OrganisationenGruppen und Organisationen

Liebe Unterstützer des Sommerferienprogramms, liebe Vereins- und Organisationsvorsitzende,

mit großem Engagement bieten zahlreiche Vereine und Organisationen jedes Jahr span-
nende Programmpunkte für das Sommerferienprogramm in der Verbandsgemeinde 
Landstuhl an, die den Kindern und Jugendlichen unvergessliche Sommerferientage 
bescheren. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei allen bedanken, die dies in den 
vergangenen Jahren mit ihren kreativen Ideen und ihrem Engagement möglich gemacht 
haben.

Wie gewohnt, suchen wir auch für 2025 wieder viele ansprechende und vielfältige 
Ideen, die das Ferienprogramm bereichern!

Die Verbandsgemeinde Landstuhl möchte auch in diesem Jahr gemeinsam mit Ihnen 
ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm für unsere Schülerinnen und 
Schüler anbieten. Ein solches Programm lebt besonders von Ihrer breiten Beteiligung 
und Ihrer Bereitschaft, sich für unsere Kinder und Jugendlichen einzubringen.
Falls Sie Interesse haben, einen Programmpunkt beizutragen, bitten wir Sie, uns Ihre Ver-
anstaltung bis zum 05. Mai 2025 über unser Onlineformular zu melden.

Das Formular finden Sie auf der Startseite unserer Website www.landstuhl.de unter 
„Aktuelles“ oder unter:
www.landstuhl.de - Kultur und Freizeit - Ferienprogramm

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Rodgers-Walther unter der Telefonnummer 06371/83-
119 gerne zur Verfügung.
Herzlichen Dank bereits im Voraus für Ihre Mitwirkung!

Ihr
Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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Girls‘ Day 2025: 
Ein Tag bei der Feuerwehr

 der VG Landstuhl

Retten, Löschen, Bergen, Schützen - lernt den 
abwechslungsreichen Arbeitsbereich unserer 
Feuerwehrleute kennen!
Nach einer Begrüßung durch unseren Bürger-
meister Dr. Peter Degenhardt im Rathaus erwar-
tet euch neben einer Vorstellung der Feuerwehr 
und ihrer Aufgaben sowie einer Führung durch 
die Feuerwache in Landstuhl die Möglichkeit, 

gemeinsam mit unserem Wehrleiter Herr Jung und seinem Team im Rahmen einer kleinen 
Feuerwehrübung auszurücken und einen spannenden Einblick in die Aufgaben, die Fahr-
zeuge, die technische Ausrüstung und den Teamgeist unserer Feuerwehr zu bekommen. Für 
das leibliche Wohl ist ebenso gesorgt, wie für die notwendige Ausrüstung. Teilnehmen kön-
nen Schülerinnen ab 13 Jahren.

Wir freuen uns auf eure Anmeldung bis 01.04.2025 unter https://www.girls-day.de/.oO/
Show/verbandsgemeinde-lan/landstuhl/ein-tag-bei-der-feuerwehr-der-vg-landstuhl. 

Aktuelle Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.landstuhl.de!

Rückfragen bitte an Frau Rodgers-Walther (Tel: 06371/83-119 oder 
jennifer.rodgers-walther@landstuhl.de).

Sommerferienbetreuung 2025  
der Verbandsgemeinde Landstuhl

Liebe Eltern!
Die Verbandsgemeinde Landstuhl bietet in der 2. und 3. Woche der Sommerferien 2025 eine Ferienbetreuung für 
Schüler/innen der 1. bis 6. Klasse berufstätiger Eltern an. Die Betreuung wird von der Jugendsozialarbeiterin der 
Verbandsgemeinde Landstuhl und dem Streetworker der Sickingenstadt Landstuhl sowie von pädagogischen Fach-
kräften übernommen.
Sie können Ihr Kind/Ihre Kinder für die Woche vom:

14. Juli 2025 – 18.Juli 2025
und vom

21. Juli 2025 – 25. Juli 2025
anmelden.

Die Betreuung findet montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr, in 
den Räumen der Grundschule „In der Au“, Römerstr. 88, 66849 Landstuhl statt. Für das Betreuungsangebot entsteht 
ein Unkostenbeitrag von 50,00 Euro pro Woche. Dieser beinhaltet ein Mittagessen (mit Getränk) sowie Bastelbedarf. 
Anfallende Kosten für Ausflüge werden gesondert erhoben.
Die Anzahl der teilnehmenden Kinder ist begrenzt und wird nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt.
Bei Interesse können Sie ihr Kind ab dem 01.04.2025 bis zum 29.04.2024 telefonisch bei Frau Schmitt unter der 
Rufnummer: 06371/83-134 anmelden.
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!

Ihr
Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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Information zur elektronischen Rechnungstellung (E-Rechnung)
Die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl sowie die Stadt- und Verbandsgemeindewerke Landstuhl nehmen an dem zentralen Ver-
fahren „E-Rechnungsportal Rheinland-Pfalz“ teil. Über das E-Rechnungsportal können Sie elektronische Rechnungen an die Verbandsge-
meindeverwaltung erfassen, die dann z.B. im Format xRechnung als xml-Datei weitergeleitet werden.
Zum 01.04.2025 wird die ERechVORP (E-Rechnungsverordnung Rheinland-Pfalz) verbindlich.
Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die öffentliche Aufträge oder Konzessionen erhalten, werden ab dem diesem Datum zur elektroni-
schen Rechnungsstellung verpflichtet. Gemäß §3 ERechVORP müssen ab diesem Zeitpunkt Rechnungen in elektronischer Form ausge-
stellt undüber den zentralen E-Rechnungseingang RLP (ZRE) übermittelt werden.
Alle wichtigen Informationen finden Sie auch immer aktuell auf unserer E-Rechnungs-Seite unter https://www.landstuhl.de/verbandsge-
meinde-landstuhl/rathaus-verwaltung/e-rechnung/
Die E-Rechnungsdaten der Verbandsgemeindeverwaltung sowie der Werke lauten:
Zentrale E-Mail: zre-rlp@poststelle.rlp.de
Verbandsgemeindeverwaltung:
Leitweg-ID: 073355011000-001-59
Peppol-ID: 0204:073355011000-001-59
Stadt- und Verbandsgemeindewerke:
Leitweg-ID: 073355011000-002-56
Peppol-ID: 0204: 073355011000-002-56
Anmeldung und Registrierung für den zentralen E-Rechnungseingang (kurz ZRE):
https://e-rechnung.service.rlp.de/rechnungseingang/user/login
Wer schon mit dem ZRE gearbeitet hat, sollte beachten, dass ab dem 01.07.2025 die Authentifizierung über das bisher verwendete 
Nutzerkonto RLP nicht mehr möglich sein wird. Stattdessen ist die Registrierung am Zentralen E-Rechnungseingang RLP (ZRE) nur 
noch mithilfe des „Mein Unternehmenskonto“ (MUK) auf Basis von ELSTER möglich. Wer ein Nutzerkonto RLP hat, kann sich damit 
noch bis zum 30.06.2025 im ZRE anmelden.
Es wird empfohlen, bereits vorher auf das neue Authentifizierungsverfahren mit „Mein Unternehmenskonto“ umzusteigen.

Wie können Sie uns E-Rechnungen zukommen lassen?
Um eine E-Rechnung im Format xRechnung über den Zentralen E-Rechnungseingang RLP an uns zu übermitteln, müssen Sie sich dort 
zunächst selbst registrieren.
• Registrierung für Rechnungssteller: https://e-rechnung.service.rlp.de/informationen-fuer-rechnungssteller/registrierung-fuer-

rechnungssteller
• Informationen für Rechnungssteller: https://e-rechnung.service.rlp.de/informationen-fuer-rechnungssteller/allgemeine-informati-

onen-fuer-rechnungssteller
Format: XRechnung oder ZUGFeRD-Format im Profil XRechnung per E-Mail oder direkt über das Webportal des ZRE.

Bitte beachten Sie dabei:
• Alle zusammengehörenden Rechnungs- und rechnungsbegleitenden Dokumente müssen als Anlage zur E-Mail versendet werden. 

Angaben im Emailtext finden keine Beachtung.
• Alle zusammengehörenden Rechnungs- und rechnungsbegleitenden Dokumente müssen in 1 Datei enthalten sein.
XRechnung:
Empfohlen wird die Nutzung des XRechnung-Standards in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung. Dieser Standard gewährleistet eine 
reibungslose und normgerechte Übermittlung von Rechnungsdaten.
ZUGFeRD: Alternativ wird das ZUGFeRD-Format in der jeweils aktuellen Fassung akzeptiert, sofern es den Anforderungen der europäi-
schen Norm EN-16931 entspricht. Darüber hinaus muss es den Bestimmungen des E-Rechnungsgesetzes-RLP, der E-Rechnungsverord-
nung des Landes Rheinland-Pfalz sowie den Nutzungsbedingungen des ZRE genügen.
Wichtigkeit der Leitweg-ID:
Für die korrekte Übermittlung einer elektronischen Rechnung über den ZRE ist die Angabe der Leitweg-ID zwingend erforderlich. Die 
spezifische Leitweg-ID stellt sicher, dass die Rechnung korrekt zugeordnet und verarbeitet werden kann.
Alternative Möglichkeit: PDF-Rechnung
Sollten Sie von der Pflicht zur Ausstellung elektronischer Rechnungen ausgenommen sein, bleibt die Möglichkeit bestehen, Rechnungen 
als PDF-Dateien zu übermitteln. Diese können per E-Mail an die Verbandsgemeinde (rechnungswesen@landstuhl.de) oder die Stadt- und 
Verbandsgemeindewerke (rechnungswesen-werke@landstuhl.de) geschickt werden. Diese Umstellung auf elektronische Rechnungen 
verspricht nicht nur eine erhöhte Effizienz, sondern unterstützt auch die nachhaltige Entwicklung durch die Reduzierung von Papierver-
brauch. Alle beteiligten Parteien sind angehalten, sich rechtzeitig mit den neuen Anforderungen vertraut zu machen und entsprechende 
Anpassungen in ihren Prozessen vorzunehmen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
FAQ Rechnungssteller: https://e-rechnung.service.rlp.de/faqs



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 8 Ausgabe 13/2025 - Mittwoch, 26. März 2025

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für die Schülerbetreuung in der Grundschule Schopp 
die Stelle einer

Betreuungskraft (m/w/d)
zu besetzen.
Gesucht wird eine zuverlässige Betreuungskraft für die Betreuung 
der Schulkinder für Montag, Donnerstag und Freitag jeweils von 
11:45 - 16:00 Uhr. Die Stelle ist zunächst krankheitsbedingt befristet.
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifer-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA)
Bewerbungen von Frauen und Männern sind gleichermaßen 
gewünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Wilhelm unter der Telefonnum-
mer 06371-83139 oder Frau Cappel unter der Telefonnummer 
06371-83424 gerne zur Verfügung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
spätestens bis zum 31.03.2025 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl,
Abteilung 1- Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-Mail an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 13.03.2025
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Stellenausschreibung
Die Verbandsgemeinde Landstuhl sucht zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

geringfügige/-n Beschäftigte/-n (m/w/d)
für die Ortsgemeinde Kindsbach.

Die Stelle soll unbefristet und mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von 7,5 Stunden besetzt werden.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Arbeiten:
• Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an kommunalen 

Gebäuden und Einrichtungen sowie Hausmeistertätigkeiten,
• Unterstützung bei Veranstaltungen im Gebiet der Ortsge-

meinde Kindsbach,
• Durchführung des Winterdienstes,
• sonstige handwerkliche Tätigkeiten usw.
Folgende fachliche und persönliche Qualifikationen erwar-
ten wir:
• Berufsausbildung mit handwerklichem Abschluss,
• Führerschein mindestens der Klasse BE,
• Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie 

Einsatzbereitschaft,
• Belastbarkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit,
• Bereitschaft zur Mehrarbeit, Winterdienst sowie gesundheit-

liche Eignung für Tätigkeiten im Freien bei allen Witterungs-
bedingungen wird vorausgesetzt.

Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifver-
trages des öffentlichen Dienstes (TVöD). Die Eingruppierung ist in 
Entgeltgruppe 2 TVöD vorgesehen.
Die Verbandsgemeinde Landstuhl gewährleistet die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen von 
Frauen sind daher ausdrücklich erwünscht.
Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei Rückfragen steht Ihnen gerne der Ortsbürgermeister Michael 
Müller (Ortsgemeinde Kindsbach) zur Verfügung.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 02. April 2025 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-Mail an bewerbung@landstuhl.de
oder Online über unser Bewerbungsportal.

Landstuhl, den 17.03.2025
Gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt für den Schülertransport an der Realschule Plus in 
Queidersbach die Stelle einer/ eines

Fahrer/-in (m/w/d)
zu besetzen. Die Stelle ist zunächst als Vertretungskraft bzw. spä-
ter als Springerkraft zu vergeben.
Gesucht wird eine zuverlässige Person, welche die Schüler/innen 
am Nachmittag in einem Kleinbus (9-Sitzer) in Ihre Wohnsitzge-
meinde fährt.
Die Vergütung richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifer-
trages für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA).
Bewerbungen von Frauen und Männern sind gleichermaßen 
gewünscht. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.
Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Wilhelm unter der Telefonnum-
mer 06371-83139 oder Frau Cappel unter der Telefonnummer 
06371-83424 gerne zur Verfügung
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
spätestens bis zum 31.03.2025 an:

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl,
Abteilung 1- Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-Mail an bewerbung@landstuhl.de

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Landstuhl, den 10.03.2025
Gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Neu: RSS-Feed für Öffentliche 
Bekanntmachungen kann ab sofort 

abonniert werden!
Die Verbandsgemeinde Landstuhl gibt Öffentliche Bekannt-
machungen im Regelfall im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
bekannt.
Bei Bedarf werden jedoch künftig Öffentliche Bekanntmachun-
gen – überwiegend zu Sitzungsterminen, die nicht in der jeweils 
aktuellen Amtsblattausgabe erscheinen konnten – auch digital 
auf der Homepage unter https://www.landstuhl.de/verbandsge-
meinde-landstuhl/rathaus-verwaltung/serviceportal/oeffentli-
che-bekanntmachungen/ veröffentlicht.
Um regelmäßig und aktuell per E-Mail über das Erscheinen der 
dort geteilten Bekanntmachungen informiert zu werden, haben 
Sie die Möglichkeit unter Nutzung der nachfolgenden URL (muss 
wie unten beschrieben kopiert oder eingegeben werden) unse-
ren RSS-Feed zu abonnieren.
URL für das Abonnement des RSS-Feed:
https://www.landstuhl.de/verbandsgemeinde-landstuhl/oef-
fentliche-bekanntmachung/rss.xml
Nachfolgend eine kurze Anleitung zum Einrichten des RSS-
Feeds in ihrem E-Mail-Programm (am Beispiel Outlook):
1. Suchen Sie in Ihrem E-Mail-Programm den RSS-Feed-Ordner
2. Klicken Sie diesen mit der rechten Maustaste an und wählen 

Sie „Neuen RSS-Feed hinzufügen“ aus.
3. Geben Sie im Textfeld die oben genannte URL des Feeds ein.
4. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ und „ok“.
Wichtige Hinweise:
Die Einrichtungsschritte können je nach Mailprogramm abwei-
chen.
Um RSS-Feeds abonnieren und lesen zu können, benötigen Sie 
ggf. einen RSS-Feed-Reader. Solche Apps lassen sich als Browser-
Erweiterung installieren, für Chrome gibt es bspw. „RSS Feed Rea-
der“, für Firefox „Feedbro“ oder „Easy RSS“.
Alle Informationen, die URL des RSS-Feeds zum Kopieren sowie 
die Anleitungen finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage 
unter https://www.landstuhl.de/verbandsgemeinde-landstuhl/
rathaus-verwaltung/serviceportal/oeffentliche-bekanntmachun-
gen/
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Bekanntmachung für alle 
Ortsgemeinden und die 

Sickingenstadt Landstuhl
Mülltrennung auf dem Friedhof

Auf dem Friedhof der Ortsgemeinden und der Sickingenstadt 
Landstuhl wurde wiederholt festgestellt, dass die Mülltrennung 
missachtet wird.
Es wird zukünftig darum gebeten, den Müll zu trennen!
Sollte ein Verstoß festgestellt werden, werden entsprechende 
Maßnahmen ergriffen.

Landstuhl, den 24.03.2025
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

66849 Landstuhl
-Friedhofsverwaltung-

Tourist-Information

Tourist-Informationen

Tourist-Info VG Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de
Öffnungszeiten:
Mo-Frei 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.facebook.com/mountainbikepark/
www.instagram.com/mtbparkpfaelzerwald/
Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Tel.: 06306/3 41
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Ab dem 01.01.2025
Dienstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Sonntags 10.00 - 12.00 Uhr 
Feiertage geschlossen.

Aus unserer Feuerwehr

Die Übungen unserer 
Wehreinheiten finden 

wie folgt statt:

Aktive
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach

Stellenausschreibung
Bei der Verbandsgemeinde Landstuhl ist im technischen Bereich 

des Eigenbetriebs Werke - Kläranlage- zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt die Stellen von

zwei Fachkräften für Abwassertechnik (m/w/d)
in Vollzeit (zurzeit 39 Wochenstunden) zu besetzen.

Die Verbandsgemeindewerke Landstuhl ist ein Eigenbetrieb 
der Verbandsgemeinde Landstuhl und betreiben die Abwasser-
beseitigung in der Sickingenstadt Landstuhl sowie in den ver-
bandsangehörigen Ortsgemeinden. Ebenso wird die Reinigung 
des Abwassers vom Flugplatz Ramstein auf der Gruppenkläran-
lage Landstuhl vorgenommen. Die Verbandsgemeindewerke 
betreiben neben der Gruppenkläranlage Landstuhl 4 weitere 
Kläranlagen und eine Vielzahl von Abwasserpumpstationen, 
Regenrückhalte- und Regenüberlaufbauwerke sowie das Kan-
alleitungsnetz in der Verbandsgemeinde Landstuhl mit einer 
Gesamtlänge von ca. 130 km.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere folgende Arbei-
ten:
• Bedienung, Kontrolle und Überwachung aller Anlagenteile 

des Reinigungsprozesses und der Schlammbehandlung auf 
den Kläranlagen

• Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten an Pumpstationen 
und Kanälen

• Labortätigkeiten: Probenahme, Abwasseranalytik inkl. Bewer-
tung der Ergebnisse

• Pflege und Instandsetzung der Maschinen und Anlagen
• Verrichtung von Außendiensttätigkeiten im gesamten Entsor-

gungsbereich

Folgende fachliche und persönlichen Qualifikationen erwar-
ten wir:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Fachkraft für Abwasser-

technik / Ver- und Entsorger/in (Fachrichtung Abwassertech-
nik)

• Solide Kenntnisse in der Technik der Abwasserreinigung und 
Behandlung von Klärschlamm

• Elektrotechnische Kenntnisse (Elektrofachkraft für festgelegte 
Tätigkeiten)

• Teilnahme an der Rufbereitschaft, insbesondere auch am 
Wochenende und an den Feiertagen

• Belastbarkeit und Flexibilität sowie Eigenverantwortlichkeit
• Teamfähigkeit, Verantwortungs- und Entscheidungsbereit-

schaft sowie Eigeninitiative
• Anwendererfahrung mit Prozessleit- und Protokolliersyste-

men
• den Besitz eines gültigen Führerscheins der Klasse B/BE
• Bereitschaft zu Weiterbildungsmaßnahmen

Die Bezahlung richtet sich nach den Bestimmungen des TV-V.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert 
und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu besetzende Stelle 
zu bewerben. Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis spätestens 09.04.2025 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl,
oder per E-Mail in PDF-Format mit einer maximalen

Dateigröße von 8 MB an bewerbung@landstuhl.de, oder
über unsere Homepage.

Landstuhl, den 18.03.2025
Gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister
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Aus unseren Schulen

Erfolgreiche Bundesjugendspiele Turnen 
an der Wilensteinschule

In den letzten Wochen wurde im Sportunterricht fleißig geturnt. 
Reck, Barren, Sprung, Boden und auch am Schwebebalken übten 
die Schülerinnen und Schüler ihre Übungen. Dann war es soweit. 
Am 07.03. haben alle Klassen der Wilensteinschule an den Bundes-
jugendspielen Turnen teilgenommen. Dazu kamen alle Lehrer sowie 
zahlreiche freiwillige Helfer, die die Schule an den einzelnen Stati-
onen als Punktrichter, oder Stationshelfer tatkräftig unterstützten. 
Für die Kinder war es ein besonderer Wettkampftag. Alle warteten 
gespannt auf ihre Wertungen. Die Stimmung war gut und schließlich 
war die letzte Übung geturnt und jeder hat sein Bestes gegeben. Am 
vergangenen Freitag war dann die Siegerehrung. Alle Kinder erhiel-
ten eine Urkunde. Die besten Turnerinnen und Turner wurden sogar 
mit einer Ehrenurkunde geehrt.
Die Freude darüber war sehr groß und wurde in einem Foto festge-
halten.

Wir möchten an dieser Stelle im Namen der ganzen Schulgemein-
schaft ganz herzlich allen Helfern und Helferinnen für die tolle 
Unterstützung der Bundesjugendspiele danken. Ohne Sie wäre die 
Durchführung nicht so gut gelungen!

Blasorchester Bann zu Besuch in der 
Don-Bosco-Grundschule

Am Montag, dem 17.03.2025 besuchte das „Westpfälzer Musikan-
ten Blasorchester Bann“ samt ihrer Blech- und Holzblasinstrumente 
die dritte Klasse der Don-Bosco-Grundschule Bann. Hier hatten die 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit sich das Tenorhorn, die 
Posaune, die Trompete, das Saxophon, die Klarinette und die Quer-
flöte genau anzuschauen sowie alles Wichtige über die Blasinstru-
mente erklärt zu bekommen. Selbstverständlich wurde auf jedem 
Instrument etwas vorgespielt, was die Kinderaugen zum Leuchten 
brachte. Das Highlight des Morgens bestand jedoch darin, dass die 
Kinder die verschiedenen Blech- und Holzblasinstrumente selbst 
ausprobieren durften und somit feststellen konnten, was man beim 
Musizieren mit den einzelnen Blasinstrumenten beachten muss, um 
einen Ton zu erzeugen. Die Drittklässler der Don-Bosco-Grundschule 
sowie ihre Klassenlehrerin Frau Dresch bedanken sich ganz herzlich 
für diesen wunderbaren musikalischen Besuch.

Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache Kri-
ckenbach

Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Land-
stuhl

Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, Feuerwache Lin-
den

Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache Mittel-
brunn

Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Oberarnbach

Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache Quei-
dersbach

Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 
Schopp

Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache Stel-
zenberg

Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Feuerwache Tripp-
stadt

Jugendfeuerwehren

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, 

Feuerwache Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, 

Feuerwache Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, 

Feuerwache Schopp
Trippstadt Jeden Montag 18.00 - 20.00 Uhr, 

Feuerwache Trippstadt

Bambinifeuerwehr

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Landstuhl Jeden Freitag 18:00-19:00 Uhr Feuerwache 

Landstuhl
Schopp Jeden Dienstag 16:30 – 17:30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Stelzenberg Jeden zweiten 

Dienstag
17:00 -18:00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Jahreshauptversammlung 
Kreisfeuerwehrverband  

Kaiserslautern e.V.
Hiermit möchten wir Sie recht herzlich zu unserer Mitgliederver-

sammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Kaiserslautern e.V. am 

28.03.2025 um 19:00 Uhr in der Feuerwache Otterbach einladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Grußworte der Gäste
3. Totengedenken
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Kassierers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Kassierers und der Vorstandschaft
8. Bericht Fachgebietsleiter Feuerwehrleistungsabzeichen
9. Bericht Fachgebietsleiter Geschicklichkeitsfahren
10. Bericht des Leiters der Alterskameradschaft
11. Bericht Kreisjugendfeuerwehrwart
12. Ernennung Ehrenmitglieder
13. Festlegung des nächsten Tagungsortes
14. Verschiedenes, Wünsche und Anträge
15. Vortrag Michael Klein vom LFV
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Bann
Ortsbürgermeister Michael Klingel
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr
Terminvereinbarung unter
Tel. 06371/2475 (Gemeindehaus) o. 06371/5945123
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bann für das 

Haushaltsjahr 2025
Der Gemeinderat hat am 24.02.2025 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kai-
serslautern als Aufsichtsbehörde vom 05.03.2025 hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf   3.095.180,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   3.092.410,00 €
der Jahresüberschuss auf   2.770,00 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf   146.550,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf   235.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf   578.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeiten auf   -343.600,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeiten auf  197.050,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf   0,00 €
verzinste Kredite auf   335.600,00 €
verzinste Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO   708.974,00 €
zusammen auf   1.044.574,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigungen) führen können,
wird festgesetzt auf   0,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen,
beläuft sich auf   0,00 €.
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-

kasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse
wird festgesetzt auf   2.448.760,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
a) Grundsteuer A
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf   345 v. H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf   465 v. H.

Bürger und ihre Umwelt

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen (GAS) für den 

Monat März 2025
GAS Hauptstuhl
Geschlossen, ab April Öffnungszeiten
GAS Kindsbach
Ab März samstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Landstuhl
Ab März samstags von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Bann
Geöffnet ab 08.03. in der Zeit von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Trippstadt
Mittwoch 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Freitag 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Samstag 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
GAS Oberarnbach
Ganzjährig geöffnet
GAS Mittelbrunn
Ganzjährig geöffnet
GAS Linden / Krickenbach / Queidersbach
Ab März samstags von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Ab April erweiterte Öffnungszeiten
GAS Schopp
Ganzjährig geöffnet

Müllabfuhrtermine

Abfuhrtermine

vom 26.03.2025 bis 02.04.2025

Datum Bezirk Mülltyp
26.03.2025 Trippstadt Restmüll, Gelber Sack

Wilsteinerhof Restmüll, Gelber Sack
27.03.2025 Bann Bioabfall, Papiermüll

Breitenau, Maudensteig Bioabfall, Papiermüll
Krickenbach Bioabfall, Papiermüll
Langensohl Bioabfall, Papiermüll
Linden Bioabfall
Neuhöfertal, Meisertal Bioabfall, Papiermüll
Queidersbach Bioabfall
Schopp Bioabfall
Stelzenberg Bioabfall, Papiermüll

28.03.2025 Hauptstuhl, 
Forsthaus Neubau

Restmüll, Gelber Sack

31.03.2025 Mittelbrunn, Mittelbrunner 
Mühle, 
Mühlbergerhof, Weiherhof

Restmüll, Gelber Sack

Oberarnbach, 
Weiherberghof, Wiesenhof

Restmüll, Gelber Sack

01.04.2025 Kindsbach Restmüll, Gelber Sack
Landstuhl Stadt Bezirk 1 Restmüll, Gelber Sack
Landstuhl Stadt Bezirk 2 Restmüll, Gelber Sack
Landstuhl-Atzel, Bildscha-
cherhof,
 Forsthaus Breitenwald

Restmüll, Gelber Sack

Landstuhl-Melkerei, Forst-
haus Kahlenberg, Burg 
Nanstein

Restmüll, Gelber Sack

02.04.2025 Trippstadt Bioabfall
Wilsteinerhof Bioabfall
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag!

Am 19. März feierte der weit über 
die Ortsgrenzen hinaus bekannte 
Bännjer Gastronom Josef Germann, 
besser bekannt als “Bäcker´s Sepp”, 
seinen 60. Geburtstag. Zahlreiche 
Verwandte, Freunde, Vereinsvertre-
ter und Stammgäste nutzten die 
Gelegenheit um mit ihm diesen 
Ehrentag zu feiern. Auch der Orts-
bürgermeister und der 1. Beige-
ordnete überraschten ihn mit einer 
Ehrenurkunde. 

Wir wünschen ihm weiterhin viel Glück und Gesundheit und hoffen, 
dass er unserer Gemeinde noch lange erhalten bleibt.

Michael Klingel
Ortsbürgermeister

2. Gewerbesteuer auf   400 v. H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf   48,00 €
für den zweiten Hund auf   60,00 €
für jeden weiteren Hund auf   72,00 €
für gefährliche Hunde auf   252,00 €
Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
16.12.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2023 beträgt   3.091.133,00 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2024 beträgt   3.103.613,00 €
und zum 31.12.2025   3.106.383,00 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 10.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Bann, 17. März 2025
gez. Michael Klingel

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haus-
haltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
„Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforder-
lich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 335.600,- € gemäß §§ 93, 
95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforder-
lich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 708.974,- € für Vorjahre 
gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich 
genehmigt.
Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der 
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 
2.448.760,- € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staats-
aufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbindlich
zu beachten.“
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, den 27. 
März 2025, bis einschließlich Freitag, den 04. April 2025 während den 
Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 
bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und 
freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich 
aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Internet 
unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 17. März 2025

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister
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Zusammenhänge
Sehr geehrte Hauptstuhlerinnen und Hauptstuhler,
da ich von vielen von Ihnen gefragt wurde, hoffe ich hiermit viele zu 
erreichen und habe die Zusammenhänge dargestellt.
Zukunftssichere Finanzen:
Nachhaltige Einnahmen statt dauerhafte Steuererhöhungen
Die finanzielle Lage unserer Gemeinde ist eine Herausforderung, die 
wir angehen müssen. Die Haushaltsführung der vergangenen Jahre 
war nicht optimal, und Steuererhöhungen sind eine kurzfristige 
Maßnahme, um das Defizit auszugleichen.
Unser Ziel muss es jedoch sein, langfristig nachhaltige Einnahme-
quellen zu schaffen, um finanzielle Stabilität zu gewährleisten und 
die Steuerlast für Bürger und Unternehmen perspektivisch wieder zu 
senken.
Ein genehmigter Haushalt ist die Grundlage für eine handlungsfä-
hige Gemeinde.
Ein genehmigter Haushalt ist essenziell für die finanzielle Stabilität 
und Entwicklung unserer Gemeinde. Ohne eine rechtskräftige Haus-
haltsplanung sind wir in vielen Bereichen handlungsunfähig – wich-
tige Projekte können nicht umgesetzt werden, Investitionen bleiben 
aus, und vor allem gehen uns wertvolle Fördermittel verloren, die 
unsere Gemeinde benötigen könnte.
Warum ist ein genehmigter Haushalt so wichtig?
Fördermittel nutzen:
Viele staatliche Zuschüsse von Land, Bund oder der EU sind an einen 
genehmigten Haushalt gebunden. Ohne diesen verlieren wir die 
Möglichkeit Mittel zu erhalten.
Investitionen tätigen:
Ob Straßenbau, Gemeindeeinrichtungen oder Wirtschaftsförderung 
– ohne Haushaltsfreigabe können wir keine neuen Projekte angehen 
oder Modernisierungen durchführen.
Finanzielle Stabilität sichern:
Ein durchdachter und nachhaltig geplanter Haushalt stellt sicher, 
dass wir langfristig finanziell handlungsfähig bleiben, ohne uns dau-
erhaft auf Steuererhöhungen verlassen zu müssen, denn Steuerer-
höhungen sind keine langfristige Lösung. Vielmehr müssen wir die 
finanziellen Grundlagen der Gemeinde verbessern, indem wir:
Erneuerbare Energien nutzen:
Durch den gezielten Ausbau von Wind- und Solarenergie kann 
unsere Gemeinde langfristig stabile Einnahmen erzielen. Viele Kom-
munen profitieren bereits von solchen Modellen.
Gewerbegebiete entwickeln:
Die Schaffung neuer Gewerbegebiete zieht Unternehmen an, schafft 
Arbeitsplätze und erhöht die Gewerbesteuereinnahmen. Dabei ist es 
wichtig, attraktive Bedingungen für ansiedlungswillige Betriebe zu 
schaffen, um unsere Gemeinde wirtschaftlich zu stärken.
Effizientere Haushaltsführung:
Neben neuen Einnahmequellen müssen wir auch auf eine nachhal-
tige Finanzplanung setzen. Das bedeutet, unnötige Ausgaben zu 
vermeiden, laufende Kosten zu optimieren und gleichzeitig gezielt 
in Projekte zu investieren, die sich langfristig für unsere Gemeinde 
auszahlen.
Zukunft sichern, Handlungsfähigkeit bewahren
Wir stehen vor finanziellen Herausforderungen, aber statt uns nur 
auf Steuererhöhungen zu verlassen, müssen wir jetzt die Weichen 
für eine wirtschaftlich starke Zukunft stellen. Durch erneuerbare 
Energien, Gewerbeansiedlungen und eine effiziente Haushaltsfüh-
rung können wir langfristig stabile Einnahmen generieren und die 
Gemeinde finanziell entlasten.
Ohne einen genehmigten Haushalt verlieren wir wertvolle Zeit und 
Chancen. Wir müssen jetzt klug und nachhaltig wirtschaften, um 
finanzielle Stabilität zu gewährleisten, Investitionen zu ermögli-
chen und langfristig die Steuerlast für Bürger und Unternehmen zu 
senken. Nur so können wir unsere Gemeinde lebenswert und wirt-
schaftlich stark machen – heute und in Zukunft - zum Wohl aller Bür-
gerinnen und Bürger.

Ihr Ortsbürgermeister
Nader Samadi Tehrani

Mitarbeiter für die 
Grünabfallsammelstelle gesucht!

Die Ortsgemeinde Bann sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin für die Betreuung der Grün-
abfallsammelstelle. Interessenten können sich bei dem Ortsbür-
germeister melden.

Michael Klingel
Ortsbürgermeister

Öffnungszeiten 
Grünabfallsammelstelle im April

Aufgrund Personalmangels ist die Grünabfallsammelstelle im 
April nur zu folgenden Zeiten geöffnet:
Dienstag 8.4. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag 11.4. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag 12.4. 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Dienstag 22.4. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag 25.4. 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag 26.4. 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Michael Klingel
Ortsbürgermeister

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister Nader Samadi Tehrani
Sprechzeiten jeden Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr
in der Multifunktionshalle Hauptstuhl 
Tel. 0172- 6972928

Sonstige amtliche Mitteilungen

Einladung ins Café Harmonie!
Unser Motto dieses Mal:

Man soll dem Leib etwas Gutes bieten,
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen!

Alle Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren, sind herzlich eingela-
den in unser beliebtes, österlich geschmücktes Café am Donnerstag, 
3. April von 14:30 bis 17 Uhr zu kommen.
Frau Barbara Staab besucht uns und gemeinsam wird kurzzeitig 
Stuhl Yoga gemacht.
Bringen sie bitte ein Handtuch für die Übungen mit.
Im Anschluss daran lassen wir uns bei angeregter Unterhaltung Kaf-
fee und Kuchen schmecken.
Wir freuen und wünschen uns, dass wir ihnen immer Abwechslung 
bieten können und zahlreiche Gäste den Weg zu uns finden!

Ihr Team vom Café Harmonie!
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sie mit ihrer Show so viel Freude und positive Energie nach Haupt-
stuhl gebracht haben.
Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung habe ich der Zir-
kusfamilie unser Gemeindewappen überreicht. Ich wünsche ihnen 
weiterhin eine gute Zeit in unserer schönen Gemeinde und hoffe, sie 
bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.
Manege frei für viele weitere erfolgreiche Vorstellungen!

Ihr Ortsbürgermeister
Nader Samadi Tehrani

Neues Kapitel beim SVH 1930 e.V. –  
Dank und Zuversicht

Am Freitagabend, den 21. März 2025, ging beim SVH 1930 e.V. eine 
Ära zu Ende: Ralf Bosch wurde nach beeindruckenden 25 Jahren als 
1. Vorsitzender feierlich verabschiedet. Mit unermüdlichem Einsatz 
und großem Engagement hat er den Verein geprägt, durch Höhen 
und Herausforderungen geführt und maßgeblich zum heutigen 
Bestehen beigetragen. Sein Nachfolger, Sascha Greif, brachte es tref-
fend auf den Punkt: „Ohne dich hätte unser Verein es nicht geschafft!“
Auch die weiteren ehemaligen Vorstandsmitglieder wurden an die-
sem Abend für ihre wertvolle Arbeit gewürdigt. Ihr Einsatz und ihr 
Engagement verdienen größten Respekt und Anerkennung.

Neuer Vorstand beim Obst- und 
Gartenbauverein Hauptstuhl

Am Samstag, den 22.03.2025, fand die Jahreshauptversammlung des 
Obst- und Gartenbauvereins Hauptstuhl statt – inklusive Neuwahlen. 
Eine Ära ging zu Ende: Nach unglaublichen 39 Jahren als erster Vor-
sitzender und fast 50 Jahren im Vorstand verabschiedete sich Toni 
Heinz auf eigenen Wunsch. Der Verein ehrte sein jahrzehntelanges 
Engagement und ernannte ihn zum Ehrenmitglied.
Bei den Neuwahlen wurde Joachim Schumacher zum neuen ersten 
Vorsitzenden gewählt, Dieter Nowak übernimmt das Amt des zwei-
ten Vorsitzenden. Neu im Team sind Michael Lang als Gerätewart und 
Natalia Stephan als Beisitzerin. Ansonsten bleibt das bewährte Team 
weitestgehend bestehen.
Ich wünsche dem neuen Vorstand viel Erfolg und freue mich, dass 
das Vereinsleben in Hauptstuhl weiterhin aktiv bleibt!

Ihr Ortsbürgermeister
Nader Samadi Tehrani

Eine wunderbare Veranstaltung beim 
Familienzirkus Francesco

Was für eine wunderbare Veranstaltung! Der Familienzirkus 
Francesco hat mit beeindruckender Artistik, viel Humor und großarti-
ger Unterhaltung das Publikum begeistert. Es war eine große Freude, 
gemeinsam mit der Familie die einzigartigen Darbietungen dieser 
talentierten Zirkusfamilie zu erleben.
Ich bin stolz darauf, dass es solche traditionellen Zirkusbetriebe noch 
gibt, die mit Leidenschaft und Hingabe Jung und Alt verzaubern. 
Mein größter Respekt gilt der gesamten Zirkusbelegschaft – ich ziehe 
meinen Hut vor ihrer Leistung und danke ihnen herzlich dafür, dass 
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die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf  400.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeiten auf  -155.200,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeiten auf  43.580,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf  0,00 €
verzinste Kredite auf  0,00 €
verzinste Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO  34.511,97 €
zusammen auf  34.511,97 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächti-
gungen) führen können, wird festgesetzt auf 315.000,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, beläuft sich auf 315.000,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
 gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf 1.985.950,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
a) Grundsteuer A

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf  450 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf  465 v.H.
2. Gewerbesteuer auf  400 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf  48,00 €
für jeden weiteren Hund auf  96,00 €
für gefährliche Hunde auf  504,00 €
Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
13.11.2024 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Eigenkapital
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 
8.517.490 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2024 beträgt 8.582.390 € und zum 31.12.2025 8.441.450 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 10.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Kindsbach, 17.03.2025
gez. Müller

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2, 3 und 4 der Haushalts-
satzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich 
ist, wird in der festgesetzten Höhe von 34.512 € für Vorjahre gemäß 
§§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in 
zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 
aufgenommen werden müssen, wird in der festgesetzten Höhe von 
315.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsaufsicht-
lich genehmigt. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchst-
betrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in 
Höhe von 1.985.950 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO 
staatsaufsichtlich genehmigt. § 105 Abs. 4 und 5 GemO sind verbind-
lich zu beachten.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 
27.03.2025 bis einschließlich Freitag, 04.04.2025 während den 
Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 
206, öffentlich aus.

Als Ortsbürgermeister danke ich Ralf Bosch und dem gesamten bis-
herigen Vorstand herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz für den 
Verein und unsere Gemeinschaft. Gleichzeitig wünsche ich dem 
neuen Vorstandsteam um Sascha Greif viel Erfolg, eine glückliche 
Hand und gutes Gelingen. Mit frischen Ideen und tatkräftigem Enga-
gement bin ich überzeugt, dass sie den SVH 1930 e.V. in eine erfolg-
reiche Zukunft führen werden.
Auf eine starke Gemeinschaft und eine erfolgreiche Zukunft für den 
SVH 1930 e.V.!

Ihr Ortsbürgermeister
Nader Samadi Tehrani

Kindsbach
Ortsbürgermeister Michael Müller
Sprechstunde mittwochs von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77
Tel. Gemeindebüro: 06371/9188165 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kindsbach für das Haushaltsjahr 
2025

Der Gemeinderat hat am 26.02.2025 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kai-
serslautern als Aufsichtsbehörde vom 05.03.2025 hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf  4.142.180,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  4.283.120,00 €
der Jahresfehlbetrag auf  -140.940,00 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  111.620,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf  245.000,00 €
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3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Krickenbach, den 24.03.2025

gez.

Vatter

Ortsbürgermeister

Sickingenstadt Landstuhl
Stadtbürgermeister Mattia De Fazio
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83111
E-Mail: Mattia.DeFazio@landstuhl.de
www.sickingenstadt-landstuhl.de

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Januar: geschlossen
Feb., März: 10 – 16 Uhr
April bis Sept.: 10 – 18 Uhr
Okt., Nov.: 10 – 16 Uhr
Dezember: geschlossen
Montags

(außer feiertags): geschlossen
Preise:
Kinder (0 – einschl. 6 Jahre): frei
Kinder (7 – einschl. 17 Jahre): 2,00 €
Schüler (ab 18 J.), Studenten,
Auszubildende, FSJ/FÖJ*: 3,00 €
Ermäßigt
(Gruppe ab 10 Pers., Rentner*,
Schwerbehinderte*): 5,00 €
Erwachsene: 6,00 €
*Nachweis erforderlich
Schulklassen können die Burg Nanstein nach Voranmeldung 
weiterhin kostenfrei besuchen.
Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12, Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Museum der Sickingenstadt Landstuhl

Öffnungszeiten
Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten. Ab April 
sind alle Interessenten eingeladen, an einer monatlich 

stattfindenden Museums- und Altstadtführung teilzunehmen. 
Diese wird grundsätzlich im Amtsblatt angekündigt.
Informationen zu den Führungen finden Sie unter www.heimat-
freunde.Landstuhl.
Für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind Führungen nach 
Absprache auch gesondert buchbar. Buchungen bitte direkt bei 
Herrn Zimmer: gerne per Mail an Frank.Zimmer@landstuhl.de 
oder telefonisch unter 0176-30654254.

Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2025 im Internet 
unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 17.03.2025

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder und Personen, die an einer Mitwirkung im Beirat inte-
ressiert sind, werden hiermit zur Sitzung des Beirates zur Pflege der 
Städtepartnerschaft Kindsbach eingeladen auf

Donnerstag, den 27.03.2025, 18:30 Uhr,
im Sitzungssaal, 1. OG, Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“, Kai-
serstraße 77, 66862 Kindsbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Begrüßung
2. Wahlen
2.1 Wahl einer/eines Vorsitzenden
2.2 Wahl einer/eines Stellvertreterin/Stellvertreters
2.3 Wahl einer/eines Schriftführerin/Schriftführers
3. Vorbereitung für den Besuch der Partnergemeinde
4. Verschiedenes

Kindsbach, den 24.03.2025
gez. Müller, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donnerstags 
zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr das Erzählkaffee statt. Senioren, 
die nicht alleine zu Hause sitzen wollen, sind herzlich ins Alte Pfarr-
heim eingeladen.

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18:00 Uhr – 18:30 Uhr
Tel. 06307/993666
E-Mail: info@krickenbach.de
www.krickenbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wurden zu einer 
Sitzung eingeladen auf

Donnerstag, den 03.04.2025, 19:00 Uhr,
im Gastraum der Mehrzweckhalle, Dorfwiesen 1, 67706 Krickenbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Krickenbach
2 Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde 

Krickenbach
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Mitzubringen sind:
Leinwände oder Leinwand ab 30x40cm, Malkittel, Mäppchen, Block 
DIN A 3, Pappteller oder Palette, evtl. Schwämmchen und weiches 
Tuch.
Kursgebühr pro Termin: 10 €
Alle interessierten Kinder und Jugendliche können sich gerne unter 
der Telefonnummer 06371 / 1300 880 oder 06371 / 14652 sowie 
per E-Mail stadtbuecherei@landstuhl.de anmelden. Gerne könne 
Sie sich auch bei der Kursleiterin direkt unter a-schmalbach@t-
online.de anmelden.

Sonstige amtliche Mitteilungen

Öffnungszeiten Toilettenanlage Friedhof
Aufgrund anhaltender Fälle von Vandalismus, vor allem an den 
Wochenenden, sehen wir uns leider gezwungen, die Öffnungszei-
ten der Toilettenanlage auf dem Friedhof anzupassen. Um Schäden 
künftig zu vermeiden und die Sauberkeit sowie Funktionalität der 
Anlage sicherzustellen, wird die Nutzung der Toiletten ab sofort an 
die Dienstzeiten des Bauhofs gekoppelt.
Die neuen Öffnungszeiten sind wie folgt (außer an Feiertagen):
- Montag bis Donnerstag: 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr
- Freitag: 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Wir bedauern diesen Schritt, sehen uns jedoch in der Verantwor-
tung, die Anlage zu schützen und eine ordnungsgemäße Nutzung zu 
gewährleisten. Wir bitten um Ihr Verständnis für diese Maßnahme, die 
notwendig ist, um die Toilettenanlage dauerhaft in einem gepflegten 
Zustand zu halten.
Sollten Sie Hinweise zu den Vandalismusvorfällen haben, bitten wir 
Sie, diese der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. Gemeinsam können 
wir dazu beitragen, unsere öffentlichen Einrichtungen zu schützen 
und den Friedhof als würdigen Ort des Gedenkens zu bewahren.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre
Friedhofsverwaltung

Stadtbücherei 
der Sickingenstadt Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr... Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei-landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinland-Pfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming-Downloads

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Freitag 10.00 bis 13.00 Uhr und Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr

Kunst-Samstage in der Stadtbücherei 
Landstuhl 2025

Die Künstlerin Angelika Schmalbach 
bietet zweimal im Monat in der 
Malwerkstatt Kurse für Kinder und 
Jugendliche im Bürgerhaus Land-
stuhl an. Die Themen sind frei, Hilfe 
bei der Motivfindung, Gestaltung 
und Einblicke in die Kunstwerke 
bekannter Maler werden gegeben.

Neue Termine bis zu den Sommerferien:
Samstag, 11.01.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 01.02.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 08.03.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 15.03.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 05.04.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 12.04.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 10.05.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 17.05.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 28.06.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 05.07.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
(Die Termine sind alle einzeln buchbar)
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25 Jahre Lifestyle – Der Trendladen in 
der Kaiserstraße feiert Jubiläum und lädt 

zum Mitfeiern ein!
Seit nunmehr 25 Jahren ist der Trendladen Lifestyle in der Kaiser-
straße 15 eine feste Größe in der Landstuhler Shoppinglandschaft 
– und das wird gefeiert! Unter dem Motto „25 Jahre Lifestyle“ lädt 
Inhaberin Christa Lutz gemeinsam mit ihrem Team alle Kundinnen 
und Kunden herzlich ein, mitzufeiern.
Am Samstag, den 29. März 2025 warten Sekt, leckere Häppchen 
und kleine Überraschungen auf die Besucherinnen und Besucher – 
als Dankeschön für viele Jahre Treue, Begeisterung und gemeinsame 
Fashion-Momente. Der Name ist im Trendladen Programm: Trends 
erkennen und anbieten, das ist seit April 2000 das Credo von Christa 
Lutz und ihrem Lifestyle-Team. Hier steht freundliche, kompetente 
Beratung ebenso im Fokus wie ein besonderes Einkaufserlebnis in 
entspannter Atmosphäre. Seit dem Umbau 2018 besticht der Laden 
durch ein einzigartiges Ambiente mit Betonoptik, floral gestalte-
ten Wänden und naturbelassenen Sand- und Ziegelsteinmauern – 
ergänzt durch eine gemütliche Sitzecke und eine kleine Kaffeebar.
Das Sortiment reicht von internationalen Toplabels wie Guess, 
Replay, Imperial, Khujo, Buena Vista oder Gipsy bis hin zu jungen 
Newcomer-Marken. Für alle, die sich stylisch und individuell – jen-
seits des Einheitslooks – kleiden wollen, ist der Lifestyle-Trendladen 
genau die richtige Adresse. Und das ganz ohne Altersgrenzen: 
Erlaubt ist, was zum Typ passt! Die Feierlichkeiten fallen in eine her-
ausfordernde Zeit: Die Baustelle in der Kaiserstraße stellt den Ein-
zelhandel in der Kaiserstraße auf die Probe. Doch der Zugang zu den 
Geschäften bleibt weiterhin möglich – und der Besuch lohnt sich 
gerade jetzt! Stadtbürgermeister Mattia De Fazio ruft alle Bürge-
rinnen und Bürger zur Unterstützung auf: „Ein Jubiläum wie die-
ses zeigt, wie viel Herzblut und Beständigkeit hinter unseren lokalen 
Geschäften stecken. Ich bitte alle Landstuhlerinnen und Landstuhler: 
Lassen Sie uns gerade jetzt – trotz Baustelle – zusammenhalten und 
bewusst lokal einkaufen. Der Trendladen und viele weitere Geschäfte 
sind ein unverzichtbarer Teil unserer Stadt.“

       

Erste bundesweite Nacht der Bibliotheken 

 

Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz Deutschland am 

4. April 2025 erstmals bundesweit um die Wette strahlen. Mit einem bunten Programm an 

Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Führungen laden wir alle Bürger*innen ein, ihre 

Bibliotheken neu zu entdecken.  

 

Alle Veranstaltungen, Informationen und Hintergründe zur ersten bundesweiten Nacht der 

Bibliotheken unter www.nachtderbibliotheken.de.  

 

Wie alles begann… 

Die erste Nacht der Bibliotheken fand im Jahr 2005 in Nordrhein-Westfalen statt, organisiert 

vom Verband der Bibliotheken des Landes NRW (vbnw). Alle zwei Jahre sind weitere 

Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg sowie Bibliotheken aus 

Dänemark, Belgien und Südtirol hinzugekommen. Auf Anregung des vbnw wird die Nacht 

der Bibliotheken ab 2025 alle zwei Jahre in allen 16 Bundesländern stattfinden. 

 

Schirmherrschaft 

Die Schirmherrschaft der bundesweiten Nacht der Bibliotheken übernimmt Elke 

Büdenbender. Für sie sind Bibliotheken Orte, an denen nicht nur sehr viel Wissen lagert, 

sondern dieses auch zugänglich gemacht wird. „Bibliotheken sind ein Ort, an dem 

Geschichten und Informationen geteilt werden. Und sie sind ein Ort, an dem Neues entdeckt 

werden kann.“  

Das Grußwort von Elke Büdenbender kann hier abgerufen werden. 

 

Die Initiatoren 

Die bundesweite Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen 

Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) und seiner 16 Landesverbände. Der dbv vertritt mit seinen 

mehr als 2.000 Mitgliedern bundesweit über 8.000 Bibliotheken mit 25.000 Beschäftigten. Er 

setzt sich für die Entwicklung innovativer Bibliotheksleistungen für Wissenschaft und 

Gesellschaft ein. Als politische Interessensvertretung unterstützt er die Bibliotheken, 

insbesondere auf den Feldern Informationskompetenz und Medienbildung, Leseförderung und 

bei der Ermöglichung kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bürger*innen. 

www.bibliotheksverband.de  

 

 

Die Teilnahme der Sickingenstadt Landstuhl an der „Nacht der Bibliotheken“ ist eine 

Investition in die kulturelle und soziale Zukunft der Stadt. Sie zeigt, dass Landstuhl 

Bildung, Innovation und Gemeinschaft aktiv fördert und lebt:  

Förderung von Bildung und Kultur 

Die Stadt Landstuhl setzt mit der Teilnahme ein starkes Zeichen für die Bedeutung von 

Bildung und Kultur in der Gesellschaft. 

Bibliotheken sind Orte des Wissens, der Bildung und der kulturellen Vielfalt. Ihre Förderung 

trägt zur geistigen Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger bei. 

Stärkung der lokalen Gemeinschaft 

Die Veranstaltung bietet eine Plattform für Begegnung und Austausch.  

       

Sie stärkt den sozialen Zusammenhalt und macht die Bibliothek zu einem lebendigen 

Treffpunkt. 

Attraktivität und Bekanntheit der Stadt erhöhen 

Durch die Teilnahme an einer bundesweiten Initiative positioniert sich Landstuhl als 

moderne, kulturell engagierte und zukunftsorientierte Stadt. 

Solche Veranstaltungen ziehen auch Besucher aus umliegenden Gemeinden an, was die 

Sichtbarkeit der Stadt erhöht. 

Förderung der Lesekompetenz 

Lesekompetenz ist eine Schlüsselqualifikation in einer modernen Gesellschaft. Mit kreativen 

Aktionen und Programmen während der „Nacht der Bibliotheken“ können besonders Kinder 

und Jugendliche für das Lesen begeistert werden. 

Förderung von Innovation in der Bibliotheksarbeit 

Die Veranstaltung bietet der Stadtbücherei die Möglichkeit, innovative Konzepte einem 

breiten Publikum vorzustellen. 

Sie zeigt, dass Bibliotheken mehr als nur „Bücherregale“ sind, sondern multifunktionale Lern- 

und Erlebnisorte. 

Signal für die Zukunft der Bibliotheken 

In Zeiten von Digitalisierung und Medienwandel ist es wichtig, die Relevanz und 

Vielseitigkeit von Bibliotheken hervorzuheben. 

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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das auch scheinbar Unbeteiligte hineingezogen werden. Mit herrlich 
überdrehten Figuren, bösem Witz und vergifteten Getränken werden 
mehrere Personen im Laufe dieses Comedy-Thrillers auf sehr fanta-
sievolle Weise beseitigt.
Aufführungstermine:
Samstag, 05.04.2025
Samstag, 12.04.2025
Gründonnerstag, 17.04.2025
Samstag, 26.04.2025
Alle Veranstaltungen beginnen um 19:30 Uhr, Einlass ist ab 18:30 Uhr

 
 

Murzarellas Music-Puppet-Show 
 

Stadthalle Landstuhl 
  

Samstag, 20.09.2025, 19:30 Uhr 
 

Veranstalter: Stadthalle Landstuhl 
Tickets: 23,50 -Nr. 06371-9234-44 oder 

www.stadthalle-landstuhl.de oder www.reservix.de 

Linden
Ortsbürgermeister Max Richtscheid
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0151/42507611

Sonstige amtliche Mitteilungen

Grillhütte Linden
Wer ab sofort die Grillhütte mieten möchte, wendet sich bitte an:
objektbelegung@landstuhl.de, Telefonisch: 06371-83/132 (Herr 
Letizia)

Veranstaltungskalender 2025
30.03.2025 Seniorenfeier KuFa 11:30 Uhr
06.04.2025 Familiengottesdienst 

mit anschließendem Fastenessen
18.04.2025 Preisbauertunier Fußballverein
01.05.2025 Hähnchenfest Fußballverein
10.05.2025 Kulturverein veranstaltet Maitanz Es treten auf: 

Oldies Live ab 20:00 Uhr
25.05.2025 Radelspaß im Sickinger Land

Die Stadt Landstuhl gratuliert herzlich zu diesem Jubiläum und bittet 
um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauphase. 
Sie dankt allen, die ihre Innenstadt aktiv unterstützen. Gemeinsam 
machen wir Landstuhl lebendig – auch und gerade in Zeiten des 
Umbaus.

Stadthalle Landstuhl

 
Öffnungszeiten des 
Ticket-Servicebüro: 
 
Donnerstag:  15.00  18.00 Uhr 
Freitag: 10.00  13.00 Uhr 

www.stadthalle-landstuhl.de 
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM DER 
SICKINGENSTADT LANDSTUHL 
 
Kaiserstraße 39 
66849 Landstuhl 
Eingang Geschäftsstelle  
Von-Richthofen-Straße  
Tel. Nr. 06371 / 9234  0 
FAX: 06371 / 9234  40 
Email: info@stadthalle-landstuhl.de 

Veranstaltungen Stadthalle Landstuhl
Café am Wochenmarkt

Das Café am Wochenmarkt der Stadthalle Landstuhl ist jeden Freitag 
von 9:00 – 13:00 Uhr geöffnet. In der Winterzeit findet das gemütli-
che Beisammensein in der Stadthalle statt.
Wie immer gibt es Kaffee und Kaltgetränke. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen!

Pälzer Komödie
“Lumpepack uff Abwege!”

Ein Comedy-Thriller von Norman Robbins
Deutsche Fassung von Axel von Koss
Regie: Iris Beyer
Es ist was faul in einem sehr bekannten Familiensitz. Der Anwalt, der 
die verbliebenen Familienmitglieder ins Haus geladen hat, um das 
Erbe aufzuteilen, spielt offensichtlich kein ganz astreines Spiel. Und 
da die Familie seit vierhundert Jahren dafür bekannt ist, jeden aus 
dem Weg zu räumen, der ihnen nicht passt, kommt es sehr schnell zu 
einem ausgesprochen fröhlichen und schwarzhumorigen Morden, in 
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Oberarnbach
Ortsbürgermeister Reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Tel. 0173/3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Öffnungszeiten Jugendtreff und 
Seniorennachmittag

Der Jugendtreff ist jeden Dienstag von 16:00 -18:00 Uhr geöffnet.
Der Seniorennachmittag findet jeden 1. Dienstag im Monat von 
15:00 -18:00 Uhr statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberarnbach 

für das Haushaltsjahr 2025
Der Gemeinderat hat am 25.02.2025 aufgrund der §§ 95 ff. der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 
153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kai-
serslautern als Aufsichtsbehörde vom 10.03.2025 hiermit bekannt 
gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf   695.610,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   711.390,00 €
der Jahresfehlbetrag auf   15.780,00 €
2. im Finanzhaushalt
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf   17.310,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf   0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf   15.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeiten auf   -15.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeiten auf   -2.310,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur 
Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf   0,00 €
verzinste Kredite auf   0,00 €
verzinste Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO   61.929,21 €
zusammen auf   61.929,21 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Ver-
pflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächti-
gungen) führen können, wird festgesetzt auf 70.000,00 €.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künf-
tigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenom-
men werden müssen, beläuft sich auf 70.000,00 €.
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-

kasse
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheits-
kasse wird festgesetzt auf 205.330,00 €.

§ 5 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festge-
setzt:
1. Grundsteuer
a) Grundsteuer A für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe auf   350 v.H.
b) Grundsteuer B für Grundstücke auf   468 v.H.
2. Gewerbesteuer auf   403 v.H.
3. Hundesteuer für den ersten Hund auf   48,00 €
für den zweiten Hund auf   60,00 €
für jeden weiteren Hund auf   72,00 €
für gefährliche Hunde auf   240,00 €

22.06.2025 Haxenfest mit 60 Jahre Feuerwehr Jubiläum und 40 

Jahre Jugendfeuerwehr Jubiläum
19.07.2025 FCK-Fanclub Sommerfest
02.08.2025 Vino Lindo
26.09.2025 Schlachtfest FFW Linden
27.09. - 30.09. Linnemer Kerb
31.10.2025 Halloweenparty der Landfrauen am Bolzplatz
08.11.2025 Premiere Theatergruppe Linden 19:30 Uhr
15.11. -

19:30 Uhr +

16.11. -

18:00 Uhr,

Theateraufführung

22.11. -

19:30 Uhr +

23.11. -

18:00 Uhr,

Theateraufführung

29.11.2025 –

19:30 Uhr

Theateraufführung

06.12.2025 Weihnachtsmarkt
13+14.12.2025Weihnachtsbaumverkauf Bäämchersholveroi

Mittelbrunn
Ortsbürgermeister Dr. Altherr
Sprechstunde nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914 oder 0173/3477127
walter.altherr@t-online.de



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 21 Ausgabe 13/2025 - Mittwoch, 26. März 2025

Sonstige amtliche Mitteilungen

Information über die Konfirmation 
Kinder aus Oberarnbach

Hier kurz zur Information, in diesem Jahr gehen aus Oberarnbach 
Ronja Breitenborn, Michael Bosse und Jalen Braxton zur Konfirma-
tion. Die Konfirmation findet am 06. April 25 um 10:30 Uhr in der Pau-
luskirche auf der Atzel statt.

Bekanntmachung des Gemeinderates 
Oberarnbach aus seiner Sitzung  

am 19.03.2025
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Oberarnbach hat in seiner 
Sitzung am 19.03.2025 unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:
• Der Ortsgemeinderat beschließt mehrheitlich das Einvernehmen 

über den Bauantrag zur Herstellung einer Grünabfallsammel-
stelle bauplanungsrechtlich herzustellen.

Queidersbach
Ortsbürgermeister Harald Vierling
Sprechstunde nach Vereinbarung, 
Tel. 0173/6695501
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Ortsübliche Bekanntmachung 
über die öffentliche Bekanntgabe 

der Aktualisierung des 
Liegenschaftskatasters

In der Gemarkung Queidersbach, Flur 0, Flurstücke 486/7 (Lage-
bezeichnung „Langental“), und 1802 (Lagebezeichnung „Vordere 
Straßenäcker“) wurde das Liegenschaftskataster aus Anlass der bei-
gebrachten Straßenschlußvermessung der L472/Weselbergstraße 
(Aktenzeichen bL 153068/2019) durch den Fortführungsnachweis 
(bL_001530682019) aktualisiert. Gemäß § 10 Abs. 4 des Landes-
gesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. 
Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) in der jeweils geltenden 
Fassung werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbau-
berechtigten der Flurstücke die Änderungen der Daten im Liegen-
schaftskataster öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil des 
Fortführungsnachweises hat folgenden Wortlaut:

„Das Liegenschaftskataster ist aufgrund dieses Fortführungsnach-
weises zu aktualisieren.“

Der Fortführungsnachweis ist in der Zeit vom 10.04.2025 bis 
08.05.2025 beim Vermessungs- und Katasteramt in Pirmasens aus-
gelegt und kann während der Dienststunden nach Terminabsprache 
eingesehen werden. Die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters 
gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 
23. Dezember 1976 (GVBL. S. 308, BS 2010-3) in der jeweils geltenden 
Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekanntgegeben. Der Inhalt der öffentlichen 
Bekanntgabe kann auch im Internet unter www.vermka-westpfalz.
rlp.de eingesehen werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann
1. in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes oder
2. schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Vermessungs- und 

Katasteramt Westpfalz, Bahnhofstraße 24, 66953 Pirmasens 
erhoben werden.

Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kommu-
nikation mit dem Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz finden 
Sie unter https://vermka-westpfalz.rlp.de/de/wichtige-informatio-
nen/elektronische-kommunikation/.

Im Auftrag
gez. Lothar Bischof, Fachgruppenleiter 1.1.2

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 
25.02.2025 in der
Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

§ 6 Gebühren und Beiträge
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtun-
gen und der Beiträge
für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:
1. Beiträge gem. § 11 KAG für die Unterhaltung
der Feld- und Waldwege  0,12 € / Ar

§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.101.888,13 €. 
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 
988.178,13 € und 972.398,13 € zum 31.12.2025.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszah-
lungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Ein-
zelfall 5.000,00 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind in der 
Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Oberarnbach, 17.03.2025
gez. Klein

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Auf-
sichtsbehörde zu den Festsetzungen der §§ 2, 3 und 4 der Haushalts-
satzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforder-
lich ist, wird in der festgesetzten Höhe von 61.929,00 € für Vorjahre 
gemäß §§ 93, 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich 
genehmigt.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in 
zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 
aufgenommen werden müssen, wird in der festgesetzten Höhe von 
70.000,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 102 GemO staatsauf-
sichtlich genehmigt.
Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der 
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird in Höhe von 
205.330,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO staats-
aufsichtlich genehmigt.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Donnerstag, 
27.03.2025, bis einschließlich Freitag, 04.04.2025 während den 
Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 
206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 
2025 im Internet unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, 
dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genann-
ten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach 
§ 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung
Landstuhl, 17.03.2025

gez. Dr. Degenhardt
Bürgermeister
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Schopp
Ortsbürgermeister Dr. Klaus Nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Bauausschusses wurden zu einer Sitzung einge-
laden auf

Dienstag, den 01.04.2025, 15:30 Uhr,
im Rathaus in Schopp, Hauptstraße 13, 67707 Schopp.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Nutzung Grünfläche Friedhof
2 Kita Umbau
3 Kita Errichtung eines Sonnensegels - Information
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Schopp, den 24.03.2025
gez.

Dr. Nahlenz
Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Aufforstung auf dem Grillplatz

In den vergange-
nen Jahren sind 
leider verschie-
dene Bäume der 
trockenen Witte-
rung zum Opfer 
gefallen. Diese 
wurden vom 
Gefahrenmana-
gement der Ver-
bandsgemeinde 
lokalisiert und 
mussten nach 
und nach entfernt 
werden. Dadurch 
ist in der Mitte des 
Grillplatzes eine 
Lücke entstan-
den. Abgesehen 
davon, dass dies 
nicht besonders 
ansehnlich ist, 

fehlen natürlich auch für die Zukunft die Bäume als Schattenspender 
und Klimahilfe. Aus diesem Grund wurde jetzt im März noch rechtzei-
tig vor der Sommerperiode, eine Esskastanie gepflanzt. Diese ist, so 
sagt man, einigermaßen klimaresistent und relativ schnell im Wachs-
tum. Die Kastanie wurde mit einem umlaufenden Gitter geschützt, 
um Wildverbiss und Beschädigungen durch Grillplatznutzer zu ver-
meiden. Ich hoffe, dass damit ein wichtiger Beitrag zum Umwelt-
schutz, aber auch zur Erhaltung des Grillplatzensembles geleistet 
wurde.
Vielen Dank an das Blumenhaus Mirka Becker für die Lieferung und 
die freiwilligen Helfer für das Einpflanzen und angießen.

gez.
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

R 

MONTAG, 24.03.2025 

Schnizel Jäger Art Pilzsoße  mit Kartoffelecken ;  
Fruchtjoghurt  

Dienstag, 25.03.2025 
Tortelloni-Gemüsepfanne ;  
Obst  

 

Mittwoch, 26.03.2025 
Hühnerfrikassee  mit Reis  & Blattsalat  
& Obst  

 

Donnerstag, 27.03.2025 
Bunter Thunfischsalat  mit Bratkartoffeln ; 
Kuchen  
 

Freitag, 28.03.2025 
Gemüse-Nudelauflauf ;  
Vanille-Milchpudding  

 

 

  

 

 

 

MITTAGSTISCH AUF RÄDERN 

R 

MONTAG, 31.03.2025 

Gemüse-Quiche  mit Blattsalat ;  
Obst  

Dienstag, 01.04.2025 
Hackbällchen in Rahmsoße  mit Erbsen  
& Kartoffelstampf ; Apfelmus  

 

Mittwoch, 02.04.2025 
Spaghetti mit Thunfisch-Tomatensoße ;  
Fruchtquark  

 

Donnerstag, 03.04.2025 
Hähnchenburger  mit amerik. Krautsalat ; 
Obst  
 

Freitag, 04.04.2025 
Hoorische mit Speckrahmsoße  & Sauerkraut ;  
Obst  

 

 

  

 

 

 

MITTAGSTISCH AUF RÄDERN 
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Schnappt euch eure Freunde oder bildet spontan eine Mannschaft. 
Wer noch keine Gruppe hat, wird in Überraschungsteams aufgestellt.
Wir laden herzlich ein und freuen uns auf einen unterhaltsamen 
Abend!
Anmeldung per E-Mail bis spätestens 31.03.2025
Wegen Vorbereitung des Abends und Zusammenstellung der 
Teams bitten wir auch um Angabe der Personenzahl!
Die Plätze sind begrenzt, Sie erhalten in jedem Fall eine Rück-
meldung.
Gemeindebücherei Stelzenberg, Kaiserslauterer Str. 3, 67705 Stelzen-
berg
Donnerstags 16.00 – 19:00 Uhr
Tel. 06306 9928955 nur zu den Öffnungszeiten
lesen-in-stelzenberg@gmx.de

Trippstadt
Ortsbürgermeister Reinhold Mannweiler
Sprechstunde am 1. Und 3. Montag im Monat 
von 17.00-18.00 Uhr im Rathaus
Tel. 06306/1370
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der 
Jagdgenossenschaft Trippstadt

Am Donnerstag, den 10.04.2025, findet um 19.00 Uhr im Gasthaus 
„Zum Schwan“ in Trippstadt die Jahresversammlung der Jagdge-
nossenschaft Trippstadt statt, zu der hiermit Einladung an alle Mit-
glieder ergeht.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Jahresrechnung 2023/2024
3. Feststellung der Jahresrechnung 2024/2025
4. Entlastung des Jagdvorstandes für 2023/2024
5. Entlastung des Jagdvorstandes für 2024/2025
6. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes
7. Feststellung der Jahresrechnung 2011/2012 und 2012/2013 aus 

der Versammlung 2013 (Klarstellungsbeschluss)
8. Entlastung des Vorstandes für 2011/2012 und 2012/2013 aus der 

Versammlung 2013 (Klarstellungsbeschluss)
9. Feststellung der Jahresrechnung 2015/2016 aus der Versamm-

lung 2016 (Klarstellungsbeschluss)
10. Entlastung des Vorstandes 2015/2016 aus der Versammlung 

2016 (Klarstellungsbeschluss)
11. Feststellung der Jahresrechnung 2017/2018 aus der Versamm-

lung 2018 (Klarstellungsbeschluss)
12. Entlastung des Vorstandes 2017/2018 aus der Versammlung 

2018 (Klarstellungsbeschluss)
13. Verschiedenes
In der Zeit vom 26.03.2025 – 09.04.2025 liegt das Jagdkataster 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, 
66849 Landstuhl, Zimmer Nr. 216, während der Dienstzeiten zur 
Einsicht durch die Jagdgenossen aus. Werden innerhalb dieser Frist 
keine Einsprüche erhoben, so gilt das Jagdkataster als festgestellt.
Trippstadt, den 05.03.2025

gez.
Engel

(Jagdvorsteher)

Bekanntmachung der 
Jagdangliederungsgenossenschaft 

Trippstadt
Am Donnerstag, den 10.04.2025, findet um 19.45 Uhr im Gasthaus 
„Zum Schwan“ in Trippstadt die Jahresversammlung der Jagdan-
gliederungsgenossenschaft Trippstadt statt, zu der hiermit Einla-
dung an alle Mitglieder ergeht.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl des Vertreters des Jagdvorstehers

Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz Geib
Sprechstunden der Ortsgemeinde (Bürgermeister 
oder Beigeordnete)
Ab sofort jeweils Donnerstag von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung: 0171-4425677
www.stelzenberg.de

Sonstige amtliche Mitteilungen

Neues aus der Gemeindebücherei

dbv Deutscher Bibliotheksver-
band e. V.

Am 04.04.2025 findet die erste 
bundesweite Nacht der Biblio-
theken statt. Wir sind in Stel-
zenberg mit einer besonderen 
Veranstaltung dabei!

Pub-Quiz
Freitag, 04.04.2025 

um 19:00 Uhr
Mehrgenerationentreff / 

Bürgerhaus
Eintritt frei

Ein Quizabend mit einer kreativen 
und unterhaltsamen Mischung aus 
Wissen, Spannung und Gemein-
schaft in gemütlicher Atmosphäre.

Rateteams von 4 – 6 Personen treten gegeneinander an und beant-
worten Fragen zu Allgemeinwissen, Musik, Sport, Geschichte und 
Politik. Ob Quiz-Guru oder Einsteiger, bei den Aufgaben sind Team-
geist und Humor gefragt und am Ende sind wir alle wieder etwas 
schlauer.
In den Ratepausen stehen kleine Snacks und Erfrischungen bereit.
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Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abrufbar.

Landstuhl, den 24.03.2025
gez.

Dr. Peter Degenhardt
Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Neues aus der Kita
Am 07.02.025 waren Frau Flaig und Frau Lorentz von der Jugendver-
kehrsschule zu Besuch in der Fuchsgruppe. Zuerst wurde das richtige 
und sichere Verhalten im Straßenverkehr in der Gruppe besprochen 
und „Trockenübungen“ gemacht. Anschließend ging es nach drau-
ßen, um das Gelernte im echten Straßenverkehr zu üben:
• Überqueren der Straße am Zebrastreifen
• auch das richtige Überqueren der Straße ohne Zebrastreifen.
Zum Schluss durften sich alle Kinder einmal in das Polizeiauto setzen. 
Auch Blaulicht und Martinshorn wurden angemacht.
Ein großes Dankeschön an Frau Flaig und Frau Lorentz für diesen 
interessanten und spannenden Vormittag.

3. Feststellung der Jahresrechnung 2022/2023
4. Feststellung der Jahresrechnung 2023/2024
5. Feststellung der Jahresrechnung 2024/2025
6. Entlastung des Jagdvorstandes für die Jahre 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025
7. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes
8. Feststellung der Jahresrechnung 2015/2016 aus der Versamm-

lung 2016 (Klarstellungsbeschluss)
9. Entlastung des Vorstandes 2015/2016 aus der Versammlung 

2016 (Klarstellungsbeschluss)
10. Feststellung der Jahresrechnung 2017/2018 aus der Versamm-

lung 2018 (Klarstellungsbeschluss)
11. Entlastung des Vorstandes 2017/2018 aus der Versammlung 

2018 (Klarstellungsbeschluss)
12. Beschluss einer neuen Satzung
13. Kostenbeteiligung Jagdkataster
14. Verschiedenes
In der Zeit vom 26.03.2025 – 09.04.2025 liegt das Jagdkataster 
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, 
66849 Landstuhl, Zimmer Nr. 216, während der Dienstzeiten zur 
Einsicht durch die Jagdgenossen aus. Werden innerhalb dieser Frist 
keine Einsprüche erhoben, so gilt das Jagdkataster als festgestellt.
Trippstadt, den 05.03.2025

gez.
Draxinger

(Jagdvorsteherin)

Satzung der Ortsgemeinde Trippstadt 
über die Festsetzung der Hebesätze 

für die Realsteuern ab dem Jahr 2025 
(Hebesatzsatzung) vom 11.03.2025

Gemäß § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) 
vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) i. V. m. § 25 des Grundsteuergesetzes 
(GrStG) vom 07.08.1973 (BGB. I S. 965) und § 16 des Gewerbesteuer-
gesetzes (GewStG) in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), in 
den jeweils geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Trippstadt in seiner Sitzung am 11.03.2025 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1
Steuersätze der Realsteuern und der Hundesteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern, für die Gewerbesteuer und die 
Hundesteuer werden für das Gebiet der Ortsgemeinde Trippstadt 
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)   460 v. H.
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B)   727 v. H.
2. Gewerbesteuer   459 v. H.
3. Hundesteuer
3.1. für den ersten Hund   60 €
3.2. für den zweiten Hund   132 €
3.3. für jeden weiteren Hund   180 €
3.4. für den ersten gefährlichen Hund   600 €
3.5. für weitere gefährliche Hunde   900 €

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft, gleichzeitig 
tritt die Hebesatzsatzung vom 10.12.2024 außer Kraft.

Trippstadt, 11.03.2025
gez.

Reinhold Mannweiler
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.
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genpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung 
ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, 
Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Impressum



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 25 Ausgabe 13/2025 - Mittwoch, 26. März 2025

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gemeindebücherei Trippstadt 

     

Spieleabend Trippstadt spieleabend_trippstadt

Ab 18:30 Uhr
Im Ratssaal des neuen Rathauses
Steiggasse 12

Spieleabend TrippstadtSpieleabe rippstaaddttennnndddd TTrrnndd Trr adt

Im Ratssaal des neuen Rathauses

Spieleabend Trippstadt

Ab 18:30 Uhr
Im Ratssaal des neuen Rathauses
Steiggasse 12

Spieleabend TrippstadtSpieleabend Trippstadt spieleabend_trippstadtspieleabend_trippstadt

Ab 18:30 UhrAb 18:30 Uhr
Im Ratssaal des neuen RathausesIm Ratssaal des neuen RathausesIm Ratssaal des neuen Rathauses
Steiggasse 12Steiggasse 12
Im Ratssaal des neuen RathausesIm Ratssaal des neuen Rathauses

Spieleabend TrippstadtSpieleabend Trippstadt

Ab 18:30 UhrAb 18:30 Uhr
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Ihre Ansprechpartner für 
Anzeigen, Beilagen und Onlinewerbung

Wichtige Information für
unsere Leser und Interessenten.

www.wittich.dewww.meinort.app www.jobs-regional.de ||

Tobias Kessel
Medienberater

Tel. 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Christiane Thömmes 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-264

c.thoemmes@wittich-foehren.de

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher
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Dachdecker- und Malerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten • Asbestsanierung

• Spenglerarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art 
• Dachrinnen- und Dachreparaturen aller Art

Dachdeckerei Edinger, Tel.: 0176 66677811

Garten & Landschaftsbau 
Gartenarbeit • Baumfällung • Heckenschnitt

(auch in Risikolagen) sowie alle haus- u. gartennahen Arbeiten,  
Pflasterarbeiten, Baggerarbeiten

preiswert + pünktlich + professionell – inkl. Entsorgung
 Tel. 06 31 - 36 60 66 30 oder 01 76 - 62 01 66 55

Ich

berate Sie 

gerne!

…und genießen Sie 

    den Frühling!

Buchen 
Sie jetzt Ihre 

Ostergrüße!

Osterkatalog 2025

In unserem aktuellen Osterkatalog 
erwartet Sie eine große Auswahl an 
Ostergrußanzeigen. Grüßen Sie Ihre 
Kunden, Geschäftspartner und Freunde. 

www.wittich.dewww.meinort.app www.jobs-regional.de ||

 

Ihr Medienberater

Tobias Kessel
Tel. 0151 16305401 

t.kessel@wittich-foehren.de

DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

DACHDECKER-MALER-MAURERBETRIEB & PV-ANLAGEN
Toppreis-Aktion: 100 m2 Dachabriss, Entsorgung, Unterspannbahn, Konter-Lattung u. Einde-
ckung in BRAAS od. Tonziegel, nur 8.490,- €. Zimmererarbeiten, Malerarbeiten 1 m² nur 14,50 €, 
Wärmedämmung, eig. Gerüstbau, Asbestarbeiten, Rohbau- u. Maurerarbeiten, Altbausanierungen,

Architekt- und Statikerleistungen - schnell, sauber u. günstig! Festpreise
Meisterbau & Dach GmbH • Kaiserslautern• Rockenhausen + Neunkirchen/Saar
Tel. 06361-458424 • Fax 06361-459586 • E-Mail: info@meisterbau-dach.de

Gartenarbeit, Heckenschnitt, Baumfällung
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und gartennahen Arbeiten

preiswert + pünktlich + professionell
inkl. Entsorgung

Telefon 01 78 / 7 90 30 57 od. 06 31 / 74 05 97 41

IN IHRER REGION
WOHNEN

Jetzt einen Termin vereinbaren:
      0631 - 41 41 00
      Kaiserslautern@engelvoelkers.com

Gutschein
für eine

kostenlose & unverbindliche
Wertermittlung Ihrer Immobilie!

Vermietung!

PROFESSIO
NELL

GEMACHT!

Tel. 0631 360 55 23 · www.mohler.de

Nutzen auch Sie unseren umfang-

reichen, auf die Vermietung
spezialisierten Immobilienservice!

• Eine persönliche Beratung bei Ihnen vor Ort

• Sichere Ermittlung der Marktmiete

• Bilder-Internetservice für eine Top-

Vermarktung

• Selektionen der Anfragen entsprechend

Ihren Vorstellungen

• Erhaltung der Privatsphäre des Vermieters

• Besichtigungsservice

• Umfangreicher Bonitätscheck der Mieter

• Beratung, Unterstützung und Abschlüsse

bei Verträgen

• Zielgerichtet Vermietung an 

US-Streitkräfte

ab 499,-

Vermietung der Ferienwohnung
ab 5 Übernachtungen

Preis für 2 Personen 60,- €
für jede weitere Person 20,- €

Haustiere sind nicht erlaubt!Haustiere sind nicht erlaubt!

XXXXFerienwohnung Iris Kiefer
Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120Medardusstraße 43 · 66693 Mettlach-Nohn · Tel. (06868) 180 120

i.kiefer@t-online.de

Modern eingerichtete, abgeschlossene Komfort-Ferienwohnung für 2-4 Personen, 70 qm. Sepa-
rater Eingang, Diele, Wohnraum mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, Designer-Duschbad. Teilüber-
dachte Terrasse mit unverbautem Blick bis Frankreich und Luxembourg, Grillplatz. Sehr ruhige 
Lage. Parkplatz direkt vor der Wohnung. Keine Kurtaxe!

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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KAISERSTR. 169
66849 LANDSTUHL

LOGO°ERGO WESTPFALZ 

06371 - 734 97 57
info@logoergo-westpfalz.de
www.logoergo-westpfalz.de

INTERDISZIPLINÄRE &
INTERNATIONALE PRAXIS FÜR
LOGOPÄDIE & ERGOTHERAPIE

FACEBOOK
logoergo.westpfalz

INSTAGRAM
logoergo.westpfalz

SPEECH &
OCCUPATIONAL

THERAPY

Baumfällung, Heckenschnitt, Gartenarbeit 
(auch in Risikolagen) sowie alle haus- und  

gartennahen Arbeiten, preiswert, pünktlich und professionell,  
inkl. Entsorgung, Zaunbau.

Tel.: 01 76 / 64 83 87 90

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392, Fa. TIMI

Gartenarbeit aller Art
Seit über 30 Jahren

 Baumfällungen (spez. Risikolage)
 Baumstamm fräsen
 Hecken und Sträucher schneiden
 Entwurzelungen / Rodung

 Gartenpflege allgemein
 Rollrasen anlegen
 Terrasse / Einfahrt / Gehwege
 Bagger-, Abriss- und Erdarbeiten

inklusive Entsorgung
www.aliu-galabau.de                                  06303 87617 | 0176 6461 7164

JOBS 
IN IHRER REGION

Zuverlässige Reinigungskraft (m/w/d) 
in Trippstadt gesucht

auf Minijob-Basis, ca. 3 bis 4 Stunden wöchentlich.
Info-Telefon: 06306 1214 

Mo., 07.30 bis 12.00. Di. bis Do., 07.30 bis 16.00 Uhr

Atzel (Vertretung vom 21.04.2025 bis 27.04.2025) 
Hauptstuhl (Vertretung vom 31.03.2025 bis 13.04.2025) 
Landstuhl (Vertretung vom 31.03.2025 bis 13.04.2025) 
Landstuhl (Vertretung vom 21.04.2025 bis 27.04.2025) 
Landstuhl-Industriegebiet (Vertretung vom 21.04.2025 bis
27.04.2025) 
Langensohl (Vertretung vom 14.04.2025 bis 20.04.2025) 
Melkerei (Vertretung vom 21.04.2025 bis 04.05.2025) 
Trippstadt (Vertretung vom 21.03.2025 bis 17.04.2025)

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Mittwoch die Zeitungen.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):
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BEGEHBARE DUSCHE
in 24 Stunden
BIS ZU 100% FÖRDERUNG *ab Pflegegrad 1

Mo.-Sa. Kostenlose Vorort-Beratung

WESTPFALZ

0151-14085755 06898-9047250

GARTEN- UND LANDSCHAFTS-DESIGN
MEISTERFACHBETRIEB
Heidenhügelstr. 43 
67706 Krickenbach, Tel.: 0 63 07 / 74 92

Wir machen Ihren Traum vom
Garten zum Traumgarten

UNSERE LEISTUNGEN
Garten-Neu- u. Umgestaltung • Pflanzungen • Bauplatzrodung • Zaunbau
Pflasterarbeiten · Bewässerungsanlagen · Gartenpflege · Teichbau

Ihr Experte für
Garten & Landschaft

Über
25 Jahre

GARTEN- UND LANDSCHAFTS-DESIGN
MEISTERFACHBETRIEB
Heidenhügelstr. 43, 67706 Krickenbach
Tel.: 0 63 07 / 74 92, www.galadesign.de

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  
• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

     
 
 
 

Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 

     

 
 
 

· www.n-shala.de

     

 
 
 

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach

      
 
 

· www.n-shala.de

     

 0179 5249 473                            www.cleantech-service.de

 Gebäudereinigung
Bauendreinigung, Fenster-, Boden-, 

Glasreinigung, Solarreinigung,

Büro-, Praxisreinigung

 Pflaster- & Steinreinigung
Einfahrten, Gehwege, Terrassen, 

Parkplätze, Graffitireinigung, Öl-, 

Rost-, Kalkreinigung, Demakierung

 Entrümpelung: Haushaltsauflösung, Wohnungen, Keller, Lager 

 D-66877 Ramstein

ABVERKAUF

12-18 Uhr
Fr. 4.4.4.4.

Gartenholz
u. v. m.u. v. m.

 TOLLE
PREISE 

€€€

Auf der Suche 
nach deinem 

Auf der Suche 
nach deinem 

Auf der Suche 

Traumjob?Traumjob?

SpringSpring

+++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B e i l a g e n - S e rv i c e 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de


